
Der Einfluss Johannes Ecks auf den Jungen Luther
Von Volker Leppin

Luther und Eck das ist 1mM protestantischen Gedächtnis VO[r allem das
spannungsvolle Gegenüber VonN Leipzig: der Ingolstädter Gelehrte, der den
Wittenberger VOT sich her treibt. Luther, der siıch provozieren lässt und eben
hierdurch die eigenen edanken klärt un: prazisiert. Eck erscheint als Refor-
mationsgegner Da excellence und NUur leicht ann AUS dem Blick geraten,
ass nicht NUur zeıitweise Luthers Freundschaft buhlte;' sondern diesen
auch einem wesentlichen un seiner Entwicklung inspirlerte. Diese Sicht
der inge ist für die Lutherforschung in mancher Hinsicht irritierend, aber
gerade darin inspirierend. Denn Sie 1st geeignet, die dichte ntellektuelle Ver-
flechtung Gelehrten des deutschen Sprachraums Anfang des Jahr-
underts aufzuzeigen.

*

Am April 1517 schrieb Christoph Scheurl Martın Luther:
‚Meınen Freund Johannes Eck habe ich hinsichtlich deiner Trefflic.  eit vergewI1s-
sert. er hat CI MIr, ganz egierig auf deine Freundschaft, nicht Briefe
dich egeben, sondern chickt auch eın Buch mıiıt seinen Disputationen. **

Christoph Scheur/,; der 1512 seiıne Wittenberger juristische Professur auf-
gegeben hatte und seither als Ratskonsulent in seiner Heimatstadt Nürnberg
wirkte,? hatte das Ziel, Eck miıt der mitteldeutschen Gelehrtenwelt VelI-
binden und eın eizwer. ach humanistischem Muster bilden. on

13 September 1516 hatte Johannes Eck auf seinen Freund Odocus Trut-
fetter hingewiesen,“ und Januar 1517 pries ihm gegenüber die W ıt-
tenberger Universitäat:

„Unter den eologen sind der Augustiner Martın Luther, der die Briefe des Tar-
SCIS5 Paulus] voll wunderbarem (Geist kommentiert, und| Andreas Bodenstein

Hierauf verweist e{wa artın Brecht, artın Luther. €e1in Weg ZUT Reformation 1483 —
1521, Stuttgart 160 172
Christoph Scheur/ l artın Luther, April 1517 (WA.B 1, \Nr. 36,2-4|) „Amiıcum INCUIN
lohannem Eckium de virtufe {[ua feci certiorem, nde amıicıtiae {uae percupidus nedum ad
iteras dedit, sed ef ibellum C: disputationibus SUul1s mittit  “
Heiner Lück, Die Wittenberger Juristenfakultät 1m Sterbejahr artın Luthers, in ders. Hg.)
artın Luther und se1ine Universita: orträge anläßlich des 450 Todestages des Retormators,
Weimar 1998, /3-93,

«x“  «x“ Christoph Scheur/l Johann Eck, September 1516, IN Christoph Scheurl’s Briefbuch, eın
Beitrag ZULT Geschichte der Reformation und ihrer Zeıt, hg. von Franz Von Soden und oachim
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Luther und Eck ־  das ist im protestantischen Gedächtnis vor allem das 
spannungsvolle Gegenüber von Leipzig: der Ingolstädter Gelehrte, der den 
Wittenberger vor sich her treibt. Luther, der sich provozieren lässt und eben 
hierdurch die eigenen Gedanken klärt und präzisiert. Eck erscheint als Refor- 
mationsgegner par excellence -  und nur zu leicht kann aus dem Blick geraten, 
dass er nicht nur zeitweise um Luthers Freundschaft buhlte,1 sondern diesen 
auch an einem wesentlichen Punkt seiner Entwicklung inspirierte. Diese Sicht 
der Dinge ist für die Lutherforschung in mancher Hinsicht irritierend, aber 
gerade darin inspirierend. Denn sie ist geeignet, die dichte intellektuelle Ver- 
flechtung unter Gelehrten des deutschen Sprachraums Anfang des 16. Jahr- 
hunderts aufzuzeigen.

*  *  *

Am 1. April 1517 schrieb Christoph Scheurl an Martin Luther:

 -Meinen Freund Johannes Eck habe ich hinsichtlich deiner Trefflichkeit vergewis״
sert. Daher hat er mir, ganz begierig auf deine Freundschaft, nicht nur Briefe an 
dich gegeben, sondern schickt auch ein Buch mit seinen Disputationen.“2

Christoph Scheurl, der 1512 seine Wittenberger juristische Professur auf- 
gegeben hatte und seither als Ratskonsulent in seiner Heimatstadt Nürnberg 
wirkte,3 hatte das Ziel, Eck mit der mitteldeutschen Gelehrtenwelt zu ver- 
binden und so ein Netzwerk nach humanistischem Muster zu bilden. Schon 
am 13. September 1516 hatte er Johannes Eck auf seinen Freund Jodocus Trut- 
fetter hingewiesen,4 und am 14. Januar 1517 pries er ihm gegenüber die Wit- 
tenberger Universität:

 -Unter den Theologen sind der Augustiner Martin Luther, der die Briefe des Tar״
sers [= Paulus] voll wunderbarem Geist kommentiert, [und] Andreas Bodenstein

1 Hierauf verweist etwa Martin Brecht, Martin Luther. Bd. 1: Sein Weg zur Reformation 1483- 
1521, Stuttgart 31981,160.172.

2 Christoph Scheurl an Martin Luther, 1. April 1517 (WA.B 1, 91 [Nr. 36,2-4]): ״Amicum meum 
lohannem Eckium de virtute tua feci certiorem, unde amicitiae tuae percupidus nedum ad te 
literas dedit, sed et libellum cum disputationibus suis mittit.“

3 Heiner Lück, Die Wittenberger Juristenfakultät im Sterbejahr Martin Luthers, in: ders. (Hg.), 
Martin Luther und seine Universität. Vorträge anläßlich des 450. Todestages des Reformators, 
Weimar u. a. 1998,73-93,79 f.

4 Christoph Scheurl an Johann Eck, 12. September 1516, in: Christoph Scheurl’s Briefbuch, ein 
Beitrag zur Geschichte der Reformation und ihrer Zeit, hg. von Franz von Soden und Joachim 
K. F. Knaake, Bd. 1, Potsdam 1867, Nachdr. Aalen 1962,162, Nr. 108.
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von Karlstadt, 1kKkolaus VOoNn Amsdorf, Johannes Fe)  ırchen und viele andere VOoOoN

Bedeutung.°
Scheur! bemühte sich offenkundig, Freundschaft stiften, un:! 6csS scheint,
ass iıhm das anfänglich auch gelang. Jenes Buch mıiıt Disputationen, WI1e das

selben Tag auch Karlstadt gesandte Buch,® Walr ohl der Januar
51/ VOon Johann Miller In Augsburg gedruckte Band, der die Niederschrift
der Wiener Disputation VO August 1516, aber auch einige andere Schriften
enthielt” LDheser 1n der Lutherforschung jel wen1g beachtete Vorgang VCI-

dient in formaler WI1e inhaltlicher Hinsicht Interesse.
Formal 1st zunächst festzuhalten, ass Eck ın der großen Disputation VO
und August 1516 se1ne Thesen ausdrücklich exercıitit formulierte ®

Sjie also nicht assertorisch orlentiert, sondern dienten der Schärfung
des Verstandes,” und 1es anhand einer ausgesucht intrikaten ematik: Eck
widmete sich der Trinitätsliehre, 1M Besonderen der rage ach der Zuord-
Nung der Hervorbringung der Personen ZUT Trinıitat insgesamt. Die übungs-
halber vorgetragene Argumentation hat dabei eine gewisse Tendenz ZUT Be-
tonung der Einheit der Trinitäat. SO setzte Eck mıt der ersten These e1n, ass
cdas göttliche Wesen mıiıt seinen Eigenschaften identisch Ssel,;, sofern InNnan nicht
den Bezeichnungsakt (in significando) betrachte, sondern das urc diesen
Bezeichnete (in significato).” Dies entfaltete Eck mıiıt eıner Stoßrichtung
Ihomas WwI1ıe den Scotismus. egen erklarte in der zweiten
These, 65 se1 unsinni1g, WwI1Ie der Aquinate” Zuflucht ZUr Annahme einer Ver-
nunftunterscheidung nehmen, da, Eck, alles, Was in der Vernunft
terschieden werde, auch real unterschieden sei. * egen die re des Duns
Scotus VOIN der distinctio formalis” aber erklärt in der vierten Ihese, eiıne
solche se1 weder für die Attribute untereinander och für ihr Verhältnis ZU

Scheurli Eck, Januar 1517: „‚Inter theologos emiıinent Martınus Luder Augustinilanus, qu1
epistolas Tharsensis M1ro INngen10 cCommentatur, Andreas Bodenstein Carlstadius, Nicolaus
Ambstorff, Johannes Feltkichen ei plerique IM (a. U., 2, Potsdam 1872, Nachdr. Aalen
1962, 2)
Scheur/l Karlstadt, April 51/ (a.a. O., 13 \Nr.
Disputatio joan. Eckij Theologi jennae Pannoniae habita Cu Epistola ad Reuerendis-
S$imum Episcopum Eistettensem Augsburg 1517 (VD 314); vgl Johannes Eck, [)IS-
putatıo j1ennae Pannonilae habita 1517), hg. Von Therese Virnich, Munster 1923,_

ÜU., 26,7/
Vgl der {wa 1n den Erfurter Universitatsstatuten festgehaltenen Unterscheidung VOoO  - [)IS-
putatiıonen „exercitiu et eruendae verıtatıs gratia‘ Ewald Horn, Die Disputationen un: Pro-
motionen den Deutschen Un!versitaten vornehmlich seıit dem Jahrhundert, Leipzig
1893, Nachdr. Nendeln/Wiesbaden 1968,

{4. Eck, Disputatio lennae habita (s. Anm.
Ihomas von quin 1n se1lNer Summa Jheologiae 41 ad „Consideratur autem duplex
distinctio In his QquaC dicuntur de Deo una secundum CT, lia secundum ratiıonem tantum. '
(Sancti TIhomae Aquinatis Opera ()mnia (Editio Leoninal|l, 4, Kom 1888, 429; die Angabe

12
In der Ausgabe 28201 Virnich s Anm. 26, Anm q 40]| ist entsprechend korrigieren).
Eck, hg VOoll Virnich (S. Anm 7 9 26,13-15

hierzu Volker Leppin, Theologie 1m Mittelalter, Leipzig 2007, 132
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von Karlstadt, Nikolaus von Amsdorf, Johannes Feldkirchen und viele andere von 
Bedeutung“.5

Scheurl bemühte sich offenkundig, Freundschaft zu stiften, und es scheint, 
dass ihm das anfänglich auch gelang. Jenes Buch mit Disputationen, wie das 
am selben Tag auch an Karlstadt gesandte Buch,6 war wohl der am 27. Januar 
1517 von Johann Miller in Augsburg gedruckte Band, der die Niederschrift 
der Wiener Disputation vom August 1516, aber auch einige andere Schriften 
enthielt.7 Dieser in der Lutherforschung viel zu wenig beachtete Vorgang ver- 
dient in formaler wie inhaltlicher Hinsicht Interesse.

Formal ist zunächst festzuhalten, dass Eck in der großen Disputation vom 
18. und 19. August 1516 seine Thesen ausdrücklich exercitii causa formulierte.8 
Sie waren also nicht assertorisch orientiert, sondern dienten der Schärfung 
des Verstandes,9 und dies anhand einer ausgesucht intrikaten Thematik: Eck 
widmete sich der Trinitätslehre, im Besonderen der Frage nach der Zuord- 
nung der Hervorbringung der Personen zur Trinität insgesamt. Die übungs- 
halber vorgetragene Argumentation hat dabei eine gewisse Tendenz zur Be- 
tonung der Einheit der Trinität. So setzte Eck mit der ersten These ein, dass 
das göttliche Wesen mit seinen Eigenschaften identisch sei, sofern man nicht 
den Bezeichnungsakt (in significando) betrachte, sondern das durch diesen 
Bezeichnete (in significato).10 Dies entfaltete Eck mit einer Stoßrichtung gegen 
Thomas wie gegen den Scotismus. Gegen ersteren erklärte er in der zweiten 
These, es sei unsinnig, wie der Aquinate11 Zuflucht zur Annahme einer Ver- 
nunftunterscheidung zu nehmen, da, so Eck, alles, was in der Vernunft un- 
terschieden werde, auch real unterschieden sei.12 Gegen die Lehre des Duns 
Scotus von der distinctio formalis13 aber erklärt er in der vierten These, eine 
solche sei weder für die Attribute untereinander noch für ihr Verhältnis zum

5 Scheurl an Eck, 14. Januar 1517: ״Inter theologos eminent Martinus Luder Augustinianus, qui 
epístolas Tharsensis miro ingenio commentatur, Andreas Bodenstein Carlstadius, Nicolaus 
AmbstorfF, Johannes Feltkichen et plerique alii“ (a. a. O., Bd. 2, Potsdam 1872, Nachdr. Aalen 
1962, 2).

6 Scheurl an Karlstadt, 1. April 1517 (a. a. O., 13 [Nr. 125]).
7 Disputatio Joan. Eckij Theologi Viennae Pannoniae habita cum Epistola ad Reuerendis- 

simum Episcopum Eistettensem. ..., Augsburg 1517 (VD 16 E 314); vgl. Johannes Eck, Dis- 
putatio Viennae Pannoniae habita (1517), hg. von Therese Virnichy Münster 1923, XXII-XXIV.

8 A .a.O .,26,7f.
9 Vgl zu der etwa in den Erfurter Universitätsstatuten festgehaltenen Unterscheidung von Dis- 

putationen ״exercitii et eruendae veritatis gratia“ Ewald Horn, Die Disputationen und Pro- 
motionen an den Deutschen Universitäten vornehmlich seit dem 16. Jahrhundert, Leipzig 
1893, Nachdr. Nendeln/Wiesbaden 1968,3.

10 Eck, Disputatio Viennae habita (s. Anm. 7), 26,11 f.
11 Thomas von Aquin in seiner Summa Theologiae 1 q. 41 a. 4 ad 3: ״Consideratur autem duplex 

distinctio in his quae dicuntur de Deo: una secundum rem, alia secundum rationem tantum.“ 
(Sancti Thomae Aquinatis Opera Omnia [Editio Leonina], Bd. 4, Rom 1888, 429; die Angabe 
in der Ausgabe von Virnich [s. Anm. 7], 26, Anm. 6 [q. 40] ist entsprechend zu korrigieren).

12 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 26,13-15.
13 S. hierzu Volker Leppin, Theologie im Mittelalter, Leipzig 2007,132 f.
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göttlichen Wesen anzunehmen, da diese untereinander identisch selen wI1e
das Wesen mıt sich Die erstgenannte These schloss mıt einem „CoN-
fra ancium IThomam’ /„gegen den heiligen Ihomas”, die antiscotistische mıt
‚conftra Scotum /„gegen Scotus“. Und zwischen beiden stand, rhetorisch
spitzend, eın och je] allgemeinerer Angriff:

„Vielmehr sind WIT der Auffassung, dass ohne ıne Unterscheidung In der ac.
auch keine Unterscheidung der Begriffe anzunehmen ist. egen die allgemeine
|Meinung]. ”°

Ein solches „Confra communem“ kam och mehrfach ıIn der Thesenreihe or, ®
aber auch och einmal Angriffe auf Duns Scotus! und, ungeachtet des Hei-
ligkeitsattributs, Thomas,'® mıit einem „Contra Gabrielem“ Gabriel Biel?®
und andere.*© Insgesamt bot Eck mıt der Abfolge Von knappen Thesen,
denen jeweils eine och knappere Wendung andere, namentlich pC-
nNannte oder pauschal zusammengefasste Lehrmeinungen folgte, eıne rheto-
risch geschliffene Orm theologischer Reflexion, die In besonderer Weise PC-
eignet WAäl;, die eigene Meinung als Neu und provokativ kenntlich machen.

Diese ormale Besonderheit verbindet sich mıiıt einer bemerkenswerten
materialen Ausrichtung einer Thesenreihe, die dem Druck beigegeben War
Schon August hatte Eck ebenfalls In Wien einer Disputation präsidiert,
freilich die Thesen hierzu nicht selbst formuliert.?! Dennoch wurden S1ie in den
TUC. der anderen großen Disputation aufgenommen und gelangten Urc
Scheurls Vermittlung ach Wittenberg. Und damit wurde ler eın TIThema ın
Thesenform vorgelegt, das 1in Wittenberg schon länger debattiert wurde:** die

14 Eck, ng VOIN Virnich (s AÄAnm 26,18—20.
15 A.a.O., „1mmo nullam admittendam distinctionem CONCEPLUUM absque

distinctione COnira communem“.
I6 A.a.Q.,, 27,3 8f. 1/; 28,9; 30,14 1/.

O., 27,6; 28,/; 29,8;
I8 O., 30,10

A.a.QU.,, 29,3
2U FEtwa Ockham (a.a. O., 27,8 u. Ö.), Heinrich ent (a.a.O., 28,12 Gregor Von Kımini

(a O., 28,4 und andere. DIie Erwähnung des Letztgenannten In diesem Luther bekann-
ten ext macht übrigens deutlich, ass die gangıige Annahme, Luther habe diesen TSL mıt
der Leipziger Disputation bewusst wahrgenommen (s. Leif Grane, Gregor VO Kımini und
Luthers Leipziger Disputation, in ders., Reformationsstudien. eiträge Luther und ZUr
dänischen Reformation, Maınz 1999, 3/-56, 39) einer sorgfältigen Überprüfung bedartf. Jun
Matsuura hat gezeigt, ass Luther bereits ıIn seiner Sentenzenvorlesung Gregor auf
ıne Weise wahrnahm, die sich nicht einfach aus Vermittlung Vonmn zweiıter and erklären
lässt Martin Luther, Erfurter Annotationen 1509-15 ng VOIIl Jun Matsuura, öln
2009, CXXIV). Selbst eine solche indirekte Kenntnis allerdings ist, das sollte nicht VEIrSESSCH
werden, ıne Kenntnis. Man sollte Z Wäal nıcht die Obermansche Ihese Von eiıner Via Gregorii
repristinieren, ber ihr 1st ohl doch eine größere particula erı zuzuschreiben, als dies SE“
meinhin geschieht.

272
Eck, hg von Virnich (s Anm 7 >

hierzu insbesondere Reinhard Schwarz, Vorgeschichte der reformatorischen Bußtheologie,
Berlin 1968
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göttlichen Wesen anzunehmen, da diese untereinander so identisch seien wie 
das Wesen mit sich selbst.14 Die erstgenannte These schloss mit einem ״con- 
tra sanctum 1homam“/״gegen den heiligen Thomas“, die antiscotistische mit: 
 -gegen Scotus“. Und zwischen beiden stand, rhetorisch zu״/“contra Scotum״
spitzend, ein noch viel allgemeinerer Angriff:

 Vielmehr sind wir der Auffassung, dass ohne eine Unterscheidung in der Sache״
auch keine Unterscheidung der Begriffe anzunehmen ist. Gegen die allgemeine 
[Meinung].“15

Ein solches ״contra communem“ kam noch mehrfach in der Thesenreihe vor,16 
aber auch noch einmal Angriffe auf Duns Scotus17 und, ungeachtet des Hei- 
ligkeitsattributs, Thomas,18 mit einem ״Contra Gabrielem“ gegen Gabriel Biel19 
und gegen andere.20 Insgesamt bot Eck mit der Abfolge von knappen Thesen, 
denen jeweils eine noch knappere Wendung gegen andere, namentlich ge- 
nannte oder pauschal zusammengefasste Lehrmeinungen folgte, eine rheto- 
risch geschliffene Form theologischer Reflexion, die in besonderer Weise ge- 
eignet war, die eigene Meinung als neu und provokativ kenntlich zu machen.

Diese formale Besonderheit verbindet sich mit einer bemerkenswerten 
materialen Ausrichtung einer Thesenreihe, die dem Druck beigegeben war: 
Schon am 8. August hatte Eck ebenfalls in Wien einer Disputation präsidiert, 
freilich die Thesen hierzu nicht selbst formuliert.21 Dennoch wurden sie in den 
Druck der anderen großen Disputation aufgenommen und gelangten so durch 
Scheurls Vermittlung nach Wittenberg. Und damit wurde hier ein Thema in 
Thesenform vorgelegt, das in Wittenberg schon länger debattiert wurde:22 die

14 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 26,18-20.
15 A.a.O., 26,16f.: ״Immo nullam censemus admittendam distinctionem conceptuum absque 

distinctione rerum; contra communem“.
16 A. a. O., 27,3. 8 f. 14.17; 28,9; 30,14.17.
17 A. a. O., 27,6; 28,7; 29,8; 30,4.20.
18 A.a.O., 30,10f.
19 A.a.O., 29,3.
20 Etwa Ockham (a.a.O., 27,8 u.ö.), Heinrich von Gent (a.a.O., 28,12f.), Gregor von Rimini

(a.a.O., 28,4f.) und andere. Die Erwähnung des Letztgenannten in diesem Luther bekann-
ten Text macht übrigens deutlich, dass die gängige Annahme, Luther habe diesen erst mit 
der Leipziger Disputation bewusst wahrgenommen (s. Leif Grane> Gregor von Rimini und 
Luthers Leipziger Disputation, in: der s., Reformationsstudien. Beiträge zu Luther und zur 
dänischen Reformation, Mainz 1999, 37-56, 39) einer sorgfältigen Überprüfung bedarf. Jun 
Matsuura hat sogar gezeigt, dass Luther bereits in seiner Sentenzenvorlesung Gregor auf 
eine Weise wahrnahm, die sich nicht einfach aus Vermittlung von zweiter Hand erklären 
lässt (Martin Luther, Erfurter Annotationen 1509-1510/11, hg. von Jun Matsuura, Köln u. a. 
2009, CXXIV). Selbst eine solche indirekte Kenntnis allerdings ist, das sollte nicht vergessen 
werden, eine Kenntnis. Man sollte zwar nicht die Obermansche These von einer Via Gregorii 
repristinieren, aber ihr ist wohl doch eine größere partícula veri zuzuschreiben, als dies ge- 
meinhin geschieht.

21 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), XXIII.
22 S. hierzu insbesondere Reinhard Schwarz, Vorgeschichte der reformatorischen Bußtheologie, 

Berlin 1968.
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rage der Buße Ihema War die rage, ob die Beichte VOT dem Priester e1ls-
notwendig sel  25 Die ers conclusio erklärte, ass jeder Gläubige ZU. Sünden-
bekenntnis verpflichtet se1l War hebe schon die Reue allein die Sünde auf, die
Beichte aber bleibe notwendig.““ Die zweıte Schlussfolgerung unterstrich, ass
die Beichte VoON einem Priester abgenommen werden müsse,“° und die dritte
schärfte ein, ass die Osterbeichte nicht einem beliebigen Priester abgelegt
werden dürfe, sondern allein dem zuständigen.“® Diese TIhesen YEWISS
nicht spektakulär. Wirkungsvoller enn auch thematisch damit VeOeI-

wandte Thesen, die sich gleichfalls ın dem Augsburger Druck fanden: Hierin
Warlt auch eine Disputation aufgenommen worden, die Eck Juli 1515 ın
Bologna gehalten hatte Aus dem Zusammenhang des Bologneser Aufenthal-
tes hat bislang VOT em seine Disputation ZU Zinsnehmen Aufmerksamkeit
gefunden,“ nicht aber diese 151/ gedruckten un ach Wittenberg gesandten
Thesen. el tellen s1e einen wichtigen Faktor für die (Jenese der Anfänge
der Reformation dar Sie behandelten nämlich die Ablassthematik, SENAUCT
jenen modus suffragii, durch welchen der aps Ablass auch für die Verstorbe-
nenNn 1mM Fegefeuer erwirken konnte.“® in der Bulle „Salvator noster“, die Sixtus

August 1476 für die Petruskirche ın Saintes erlassen hatte, hatte der
aps „fürbittweise einen vollkommenen Ablass unmittelbar den Seelen des
Reinigungsortes’ gewährt.“” Das ler 1im Zentrum stehende Wort „per modum
suffragii”, fürbittweise, griff Eck ın seiner Disputation in Bologna auf und
erklärte ın der sechsten YThese: „50 wI1ıe Werke der Genugtuung auch ın der
Todsünde nützlich Wiedergutmachung leisten, können die Ablässe Verstor-

23

24
Eck, hg. Von Virnich (s Anm 7 9
A.a.Q.,, 41, 21

25 O., 41,32
O., 42,/

2 Heiko Augustinus Oberman, Werden un! Wertung der Reformation. Vom Wegestreıit zu

Glaubenskampf, Tübingen 161-164 174-196; Erwin Iserloh, Johannes Eck (1486-1543)
Scholastiker, Humanıist, Kontroverstheologe, Munster 21.; Johann etfer Wurm, Jo
hannes Eck un: der oberdeutsche Zinsstreıit 3-1 Munster 1993, 170200
Eck selinerseits ist auf dieses Ihema ohl durch die Tlhesen gekommen, die Johannes Fabri
für die Disputation in Bologna vorgelegt hatte Sie verknüpften die muıt dem Zinsnehmen
zusammenhängende rage des Wuchers mıiıt der VOD Ablass und Prädestination und themati-
sierten hierbei uch den moOodus suffragii. DIie einschlägige These autete: „Asserere NO

SC PTO temporali subsidio, ad laudem et honorem Del ordinato, indulgentias plenarias PIO
explatione Oomn1ıum PCNaTUMmM SL1AI Ul anımabus in purgatori0, saltem PCI modum suffragii,
concedere, implum, scelestum sanctıs doctoribus OoOmnınNa contrarıum est. Immo nihil f1-
dei contrarıum, sed potıus plıe credendum apam etiam PCI modum auctoritatıs animabus in
purgatori0 existentibus indulgentias dare, S1 id fiat Pro eis quod ın Buila est expressum.
(zit nach Nikolaus Paulus, Die deutschen Dominikaner 1m Kampfe Luther 1518-1563],
Freiburg Br. 1903, 296, Anm Paulus hält Recht fest (a. O., 296) „hierin Wäaft Eck miıt
dem Augsburger Dominikaner völlig einverstanden‘”.

29 1400 „plenariam remissionem pCI modum suffragii IpS1s animabus purgatorii”. Die Er-
klärung führte unmittelbar Debatten über das Verhältnis dieses Ablasses Fürbittgebet
der Gläubigen herauf, die SixXtus November 14 // ıIn der Enzyklika „Romanı ontı-
C1S provida' klären suchte (DH 1405-1407).
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Frage der Buße. Thema war die Frage, ob die Beichte vor dem Priester heils- 
notwendig sei.23 Die erste conclusio erklärte, dass jeder Gläubige zum Sünden- 
bekenntnis verpflichtet sei. Zwar hebe schon die Reue allein die Sünde auf, die 
Beichte aber bleibe notwendig.24 Die zweite Schlussfolgerung unterstrich, dass 
die Beichte von einem Priester abgenommen werden müsse,25 und die dritte 
schärfte ein, dass die Osterbeichte nicht einem beliebigen Priester abgelegt 
werden dürfe, sondern allein dem zuständigen.26 Diese Thesen waren gewiss 
nicht spektakulär. Wirkungsvoller waren denn auch thematisch damit ver- 
wandte Thesen, die sich gleichfalls in dem Augsburger Druck fanden: Hierin 
war auch eine Disputation aufgenommen worden, die Eck am 12. Juli 1515 in 
Bologna gehalten hatte. Aus dem Zusammenhang des Bologneser Aufenthal- 
tes hat bislang vor allem seine Disputation zum Zinsnehmen Aufmerksamkeit 
gefunden,27 nicht aber diese 1517 gedruckten und nach Wittenberg gesandten 
Thesen. Dabei stellen sie einen wichtigen Faktor für die Genese der Anfänge 
der Reformation dar. Sie behandelten nämlich die Ablassthematik, genauer 
jenen modus suffragii, durch welchen der Papst Ablass auch für die Verstorbe- 
nen im Fegefeuer erwirken konnte.28 In der Bulle ״Salvator noster\ die Sixtus 
IV. am 3. August 1476 für die Petruskirche in Saintes erlassen hatte, hatte der 
Papst ״fürbittweise einen vollkommenen Ablass unmittelbar den Seelen des 
Reinigungsortes“ gewährt.29 Das hier im Zentrum stehende Wort ״per modum 
suffragii“, fürbittweise, griff Eck nun in seiner Disputation in Bologna auf und 
erklärte in der sechsten These: ״So wie Werke der Genugtuung auch in der 
Todsünde nützlich Wiedergutmachung leisten, so können die Ablässe Verstor­

23 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 41,19 f.
24 A. a. O., 41, 21 f. 28 f.
25 A .a.O .,41,32f.
26 A .a.O .,42,7f.
27 S. Heiko Augustinus Oberman, Werden und Wertung der Reformation. Vom Wegestreit zum 

Glaubenskampf, Tübingen 21979,161-164.174-196; Erwin Iserlohy Johannes Eck (1486-1543). 
Scholastiker, Humanist, Kontroverstheologe, Münster 21985, 21 f.; Johann Peter Wurm, Jo- 
hannes Eck und der oberdeutsche Zinsstreit 1513-1515, Münster 1993,170-200.

28 Eck seinerseits ist auf dieses Thema wohl durch die Thesen gekommen, die Johannes Fabri 
für die Disputation in Bologna vorgelegt hatte. Sie verknüpften die mit dem Zinsnehmen 
zusammenhängende Frage des Wuchers mit der von Ablass und Prädestination und themati- 
sierten hierbei auch den modus suffragii. Die einschlägige These lautete: ״ Asserere papam non 
esse pro temporal! subsidio, ad laudem et honorem Dei ordinato, indulgentias plenarias pro 
expiatione omnium penarum suarum animabus in purgatorio, saltern per modum suffragii, 
concedere, impium, scelestum ac sanctis doctoribus omnino contrarium est. Immo nihil fi- 
dei contrarium, sed potius pie credendum Papam etiam per modum auctoritatis animabus in 
purgatorio existentibus indulgentias posse dare, si id fiat pro eis quod in Bulla est expressum.“ 
(zit. nach Nikolaus Paulus, Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther [1518-1563], 
Freiburg i. Br. 1903,296, Anm. 4). Paulus hält zu Recht fest (a. a. O., 296): ״hierin war Eck mit 
dem Augsburger Dominikaner völlig einverstanden“.

29 DH 1400: ״plenariam remissionem per modum suffragii ipsis animabus purgatorii“. Die Er- 
klärung führte unmittelbar Debatten über das Verhältnis dieses Ablasses zum Fürbittgebet 
der Gläubigen herauf, die Sixtus IV. am 27. November 1477 in der Enzyklika ״Romani Ponti- 
ficis próvida“ zu klären suchte (DH 1405-1407).
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benen VOIN aps nicht 191988 fürbittweise, sondern autoritativ gegeben werden. ®
och weiıter reichte die zehnte Bologneser These: ‚Daher ann der aps auf-
grund seiner Machtfülle das Fegefeuer ZU] größeren Teil leerräumen, freilich
nicht ganz, WwI1Ie TISLIUS esS ın seiner Auferstehung tat. Dennoch annn den
übrigen fürbittweise nuützlich sein.““”

* *

Nur wenige Tage ach dem anzunehmenden Erhalt VO  - Scheurlis Schreiben,
April 1517°% egte Andreas Karlstadt In Wittenberg 151 Ihesen, VOTI-

nehmlich Fragen der Rechtfertigung VOLIL. Im Druck zeigen SsIE eiıne VeTlT-
fraute Oorm So autete etwa die dritte These: „Wenn S1ie die Aussagen der
heiligen Väter| unterschiedlich SCWESCH seıin moögen, darf die Auswahl
15 ihnen nıcht ach einem Wohlgefallen treflfen. egen viele  «33 Die 21 These
erklarte „Der Willen erlangt die Gnade nıcht aufgrund VON Freiheit, sondern
ganz 1mM Gegenteil. egen die allgemeine [Meinung]|”,** un: In These 103 findet
sich auch das VOonNn Eck bekannte „Gegen den heiligen Ihomas“. Diese conftra-
Bemerkungen erscheinen ZWal weiıt seltener als bei Eck, folgen aber offenbar
dem VON diesem eingeführten Muster >® Die zeitliche ähe zu Empfang der
Wiener Disputation in Wittenberg drängt die Annahme auf, ass Karlstadt
die Anregungen dieses Textes unmittelbar, vVen] auch sehr spärlich aufgegrif-
fen und umgesetzt hätte Allerdings hat Theodor darauf hingewiesen,
ass eben diese contra-Stellen in der handschriftlichen Fassung der 151 Thesen

Eck, hg. Von Virnich (s Anm 7), /,9-11 „S5icut D' satisfactoria eti1am in peccato mortali
utiliter satisfaciunt, ıta el indulgentiae mortuls ONn tantum pCer modum suffragii, sed uto-
rıtatıve papd dari possunt.
A.a.Q., 4/,20-22 „Quare papa PIO malor1 de plenitudine potestatis purgatoriıum

POSSEL, NOMN ofum, sıcut Christus fecit In resurrectione, ttamen residuis
DE modum suffragli prodesse potest.‘ DIie ]Ihese wird als zehnte gezählt, obwohl ine siebte
Ihese ftehlt

$2 Zur Datierung auf diesen lermiın und nicht den September, den Theodor Kolde, W ıt-
tenberger Disputationsthesen dQus$s den Jahren 16 —1 In: ZKG 1890| 448-4/1,;, 450 f.,
Anm 1, CI WOSCIL hatte) ermann arge, Andreas Bodenstein Vn Karlstadt, Karlstadt

43
und die Anfänge der Reformation, Nieuwkoop 463
INSIGNIVM THEOLOGORVM Dominı Martını Lutheri,; domini Andree| Carolostadij,
Philippi melani|thonis aliorum| conclu-|siones varıle, PIo diuina gratiexe defensione| COIMMN-

mendatione, confira sco|lasticos pelagianos| disputate In prae-| clara academia. Vvıttem-
bergensi. Parıs nach 1520, cCiv „S1 uerint diuersa 110  - secundum nudum placitum SUunt

eligenda., C ontra mul
44 O., c2r „Voluntas 1916879 libertate consequitur gratiam Sed econtra. Contra communem..
45 O., c4r.
36 Jens-Martın Kruse, Universitätstheologie und Kirchenreform. Die Anfänge der Reformation

1n Wittenberg 16-1 Maiınz 2002, 90, betont, dass diese orm der Abgrenzung 1m W it-
tenberger Kontext ist ın Gestalt VO  - Johannes Eck kann 19103  _ das Vorbild hierfür
benennen. Auf die Zusammenhänge der in Wittenberg aufgegriffenen rm mıiıt FEFck habe
ich schon einmal hingewiesen ın: Volker Leppin, Luther und Eck Streit hne Ende?, 1n:
Jürgen Bärsch/Konstantin Maier Hg.) Johannes Eck. Scholastiker Humanist KOontrovers-
theologe, Regensburg 2014, 131-160, hier 138-141.
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benen vom Papst nicht nur fürbittweise, sondern autoritativ gegeben werden.“30 
Noch weiter reichte die zehnte Bologneser These: ״Daher kann der Papst auf- 
grund seiner Machtfülle das Fegefeuer zum größeren Teil leerräumen, freilich 
nicht ganz, wie Christus es in seiner Auferstehung tat. Dennoch kann er den 
übrigen fürbittweise nützlich sein.“31

*  *  *

Nur wenige Tage nach dem anzunehmenden Erhalt von Scheurls Schreiben, 
am 26. April 151732 legte Andreas Karlstadt in Wittenberg 151 Thesen, vor- 
nehmlich zu Fragen der Rechtfertigung vor. Im Druck zeigen sie eine ver- 
traute Form. So lautete etwa die dritte These: ״Wenn sie [die Aussagen der 
heiligen Väter] unterschiedlich gewesen sein mögen, darf man die Auswahl 
aus ihnen nicht nach einem Wohlgefallen treffen. Gegen viele.“33 Die 21. These 
erklärte: ״Der Willen erlangt die Gnade nicht aufgrund von Freiheit, sondern 
ganz im Gegenteil. Gegen die allgemeine [Meinung]“,34 und in These 103 findet 
sich auch das von Eck bekannte ״Gegen den heiligen Thomas“.35 Diese contra- 
Bemerkungen erscheinen zwar weit seltener als bei Eck, folgen aber offenbar 
dem von diesem eingeführten Muster.36 Die zeitliche Nähe zum Empfang der 
Wiener Disputation in Wittenberg drängt die Annahme auf, dass Karlstadt 
die Anregungen dieses Textes unmittelbar, wenn auch sehr spärlich aufgegrif- 
fen und umgesetzt hätte. Allerdings hat Theodor Kolde darauf hingewiesen, 
dass eben diese contra-Stellen in der handschriftlichen Fassung der 151 Thesen

30 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 47,9-11: ״Sicut opera satisfactoria etiam in peccato mortal! 
utiliter satisfaciunt, ita et indulgentiae mortuis non tantum per modum suffragii, sed auto- 
ritative a papa dari possunt.“

31 A.a.O., 47,20-22: ״Quare papa pro maiori parte de plenitudine potestatis purgatorium 
evacuare posset, non tarnen totum, sicut Christus fecit in resurrectione, attamen residuis 
per modum suffragii prodesse potest.“ Die These wird als zehnte gezählt, obwohl eine siebte 
These fehlt.

32 Zur Datierung auf diesen Termin (und nicht den 25. September, den Theodor Kolde, Wit- 
tenberger Disputationsthesen aus den Jahren 1516-1522, in: ZKG 11 [1890], 448-471, 450f., 
Anm. 1, erwogen hatte) s. Hermann Barge, Andreas Bodenstein von Karlstadt, Bd 1: Karlstadt 
und die Anfänge der Reformation, Nieuwkoop 21968,463 f.

33 INSIGNIVM THEOLOGORVM| Domini Martini Lutheri, domini Andree| Carolostadij, 
Philippi melan|thonis & aliorum| conclu-|siones variç, pro diuinæ gratiæ defensione| ac com- 
mendatione, contra sco|lasticos & pelagianos| dispútate in præ-| clara academia. | Vvittem- 
bergensi. ..., Paris nach 1520, civ: ״Si fuerint diuersa non secundum nudum placitum sunt 
eligenda. Contra mul.“

34 A. a. O., c2r: ״Voluntas non libértate consequitur gratiam. Sed econtra. Contra communem”.
35 A. a. O., c4r.
36 Jens-Martin Kruse, Universitätstheologie und Kirchenreform. Die Anfänge der Reformation 

in Wittenberg 1516-1522, Mainz 2002, 90, betont, dass diese Form der Abgrenzung im Wit- 
tenberger Kontext neu ist -  in Gestalt von Johannes Eck kann man nun das Vorbild hierfür 
benennen. Auf die Zusammenhänge der in Wittenberg aufgegriffenen Form mit Eck habe 
ich schon einmal hingewiesen in: Volker Leppin, Luther und Eck -  Streit ohne Ende?, in: 
Jürgen Bärsch/Konstantin Maier (Hg.), Johannes Eck. Scholastiker -  Humanist -  Kontrovers- 
theologe, Regensburg 2014,131-160, hier 138-141.
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fehlen.” er Unterschied zwischen handschriftlicher und gedruckter Fassung
weist zunächst darauf hin, ass die Abgrenzung durch das conftra, vornehm -
iıch für die Außenwirkung gedacht WAarTl. Leider aber führt Sie dazu, ass sich
die Ereignisse VOI 1517/ nicht ganz exakt rekonstruieren lassen: DIie erhaltenen
Druckfassungen tammen erst aAUuUsSs der eıit ach 1521.°® So besteht keine G1-
cherheit, ass Karlstadt die Anregungen des Ingolstädter Kollegen schon
mittelbar 1mM Frühjahr 1517 umgesetzt hätte

Gleichwohl besitzen diese TIhesen für die Entwicklung der Reformbemuü--
hungen ın Wittenberg ein1ge Bedeutung. Hierauf hat VOT allem Bernd Moeller
hingewiesen.” Karlstadt wollte seine Auffassungen ber Wittenberg hinaus
verbreitet und diskutiert WI1sSsen: weIl Tage ach der Disputation schrieb

Spalatin ın ezug auf die 151 Thesen, el mOöge dem Kurfürsten ausrichten,
„dass 65 MIır nicht widerstrebe, sondern vielmehr gefalle, wenn ihre erlauch-
esie Gnaden gewisse Leute AusSs ihrem sächsischen Gebiet einem künftigen
theologischen Streit bestellen wollte.“*0 Man I11US55 1U  — nicht gleich Von einer

47 Kolde (s Anm 32), 450, Anm
hierzu artın Keßler, Einleitung 151 TIhesen (http://diglib.hab.de/content.php?dir=

edoc/ed000216&distype=optional&xml=042%2F042_introduction.xmI&xsl=tei-introduc
tion.xsl&metsID=edoc_ed000216_042_introduction# 6.2 2015]) der sich insbesondere für
die Datierung des Pariser Drucks ohl auf Barge (S. Anm 32), 472, stutzt.

39 Bernd Moeller, Thesenanschläge, 1n oachim Ott/Martın Ireu Hg.) Luthers Thesen-
anschlag Faktum der Fiktion, Leipzig 2008, 9—31, In dem Aufsatz begründet Moeller
seine Konjektur eines Wittenberger Drucks der Ablassthesen VOmM 31 Oktober 1517 Metho-
disch bedenklich daran ist VOTI allem die zirkuläre argumentative Struktur. Moeller zeigt,
ass bei Thesenanschlägen ın Wittenberg gedruckte Plakate verwendet wurden, Ende

schließen, dass eın solcher Anschlag 31 Oktober 1517 stattgefunden habe [)Das ein-
zıge wesentliche nicht auf die Annahme eines Thesenanschlags rekurrierende Argumen
zugunsten e1ines Drucks, ass nämlich für die Vielzahl der verbreiteten Exemplare „das Ab-
schreiben eıiner mühsamen Arbeit” geworden ware a.a. U., 25), ist VOT dem Hintergrund
einer gCNAUECIEN Kenntnis der Schreibkultur des spaten Mittelalters und der Frühen Neuzeıt
bemerkenswert anachronistisch: Mıiıt dem polemischen erwe1ls auf einen „Selbstversuch”
Klemens Honselmanns (a U., AÄAnm 89} ıst ler nicht getlan, wenll [Nan bedenkt, dass Lu-
ther in einem analogen Vorgang nicht die 'Ihesen selbst, sondern die weıt ausführlicheren
Resolutiones derselben ausdrücklich handschriftlich Bischof Hiıeronymus Schultz gesandt
hat (s WAL.IR 4, 31/,1 Nr. 4446|) Eine ausführlichere Widerlegung ann dieser Stelle
unterbleiben, da ich siıe bereits ın Volker Leppin, Die Monumentalisierung Luthers. Warum
VO Ihesenanschlag erzählt wurde und davon erzählen ist, In YEU (S. O.), 69—
92, SOWIle in ders., Der „Ihesenanschlag” viel Larm nichts?, In: (/we Wolff, Iserloh. Der
Thesenanschlag fand nicht sta) Basel 2013, 239—-245, VOTSCHOMU habe. An beiden Stellen
gehe ich insbesondere auf die orer-Notiz Ihesenanschlag eıin. Wenn Iso Bernd Moel-
ler, „Ihesenanschlag‘ Uun! kein Ende, 1n Luther 85 2014), 125-129, In einer Art Rezension des
jetztgenannten Bandes erklärt, dass dessen Autoren „übersehen dass die Zeit fortgeschrit-
ten ist und 1n den Jahrzehnten seither ıne Reihe VO)  ' gewichtigen Funden gemacht wurden,
die das Ihema berühren und 1n eın8Licht rücken“ (a O., 126), und als solchen Fund
unter anderen die OÖrer-Notiz nenn(t, sollte_ sich nicht davon ablenken lassen, ass seine
inhaltliche Aussage unzutreffend ıst eın Rlick 1n die genannte Veröffentlichung annn ler
rasch Zur Korrektur und damit ZUT Versachlichung der Debatte führen.

4{} JOH >140  Volker Leppin  fehlen.” Der Unterschied zwischen handschriftlicher und gedruckter Fassung  weist zunächst darauf hin, dass die Abgrenzung durch das contra, vornehm-  lich für die Außenwirkung gedacht war. Leider aber führt sie dazu, dass sich  die Ereignisse von 1517 nicht ganz exakt rekonstruieren lassen: Die erhaltenen  Druckfassungen stammen erst aus der Zeit nach 1521.° So besteht keine Si-  cherheit, dass Karlstadt die Anregungen des Ingolstädter Kollegen schon un-  mittelbar im Frühjahr 1517 umgesetzt hätte.  Gleichwohl besitzen diese Thesen für die Entwicklung der Reformbemü-  hungen in Wittenberg einige Bedeutung. Hierauf hat vor allem Bernd Moeller  hingewiesen.” Karlstadt wollte seine Auffassungen über Wittenberg hinaus  verbreitet und diskutiert wissen: Zwei Tage nach der Disputation schrieb er  an Spalatin in Bezug auf die 151 Thesen, er möge dem Kurfürsten ausrichten,  „dass es mir nicht widerstrebe, sondern vielmehr gefalle, wenn ihre erlauch-  teste Gnaden gewisse Leute aus ihrem sächsischen Gebiet zu einem künftigen  theologischen Streit bestellen wollte.“® Man muss nun nicht gleich von einer  ” Kolde (s. Anm. 32), 450, Anm. 1.  % S, hierzu Martin Keßler, Einleitung zu: 151 Thesen (http://diglib.hab.de/content.php?dir=  edoc/ed000216&distype=optional&xm1=042%2F042_introduction.xml&xsl=tei-introduc  tion.xsl&metsID=edoc_ed000216_042_introduction# [6.2. 2015]), der sich insbesondere für  die Datierung des Pariser Drucks wohl auf Barge (s. Anm. 32), 472, stützt.  39  Bernd Moeller, Thesenanschläge, in: Joachim Ott/Martin Treu (Hg.), Luthers Thesen-  anschlag - Faktum oder Fiktion, Leipzig 2008, 9-31, 17. In dem Aufsatz begründet Moeller  seine Konjektur eines Wittenberger Drucks der Ablassthesen vom 31. Oktober 1517. Metho-  disch bedenklich daran ist vor allem die zirkuläre argumentative Struktur, Moeller zeigt,  dass bei Thesenanschlägen in Wittenberg gedruckte Plakate verwendet wurden, um am Ende  zu schließen, dass ein solcher Anschlag am 31. Oktober 1517 stattgefunden habe. Das ein-  zige wesentliche nicht auf die Annahme eines Thesenanschlags rekurrierende Argument  zugunsten eines Drucks, dass nämlich für die Vielzahl der verbreiteten Exemplare „das Ab-  schreiben zu einer mühsamen Arbeit“ geworden wäre (a.a. O., 25), ist vor dem Hintergrund  einer genaueren Kenntnis der Schreibkultur des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit  bemerkenswert anachronistisch: Mit dem polemischen Verweis auf einen „Selbstversuch“  Klemens Honselmanns (a. a. O., Anm. 89) ist es hier nicht getan, wenn man bedenkt, dass Lu-  ther in einem analogen Vorgang nicht nur die Thesen selbst, sondern die weit ausführlicheren  Resolutiones derselben ausdrücklich handschriftlich an Bischof Hieronymus Schultz gesandt  hat (s. WA.TR 4, 317,1 [Nr. 4446]). Eine ausführlichere Widerlegung kann an dieser Stelle  unterbleiben, da ich sie bereits in Volker Leppin, Die Monumentalisierung Luthers. Warum  vom Thesenanschlag erzählt wurde - und was davon zu erzählen ist, in: Ott/Treu (s.0.), 69-  92, sowie in ders., Der „Thesenanschlag“ - viel Lärm um nichts?, in: Uwe Wolff, Iserloh. Der  Thesenanschlag fand nicht statt, Basel 2013, 239-245, vorgenommen habe. An beiden Stellen  gehe ich insbesondere auf die Rörer-Notiz zum Thesenanschlag ein. Wenn also Bernd Moel-  ler, „Thesenanschlag“ und kein Ende, in: Luther 85 (2014), 125-129, in einer Art Rezension des  letztgenannten Bandes erklärt, dass dessen Autoren „übersehen ..., dass die Zeit fortgeschrit-  ten ist und in den Jahrzehnten seither eine Reihe von gewichtigen Funden gemacht wurden,  die das Thema berühren und es in ein neues Licht rücken“ (a.a.O., 126), und als solchen Fund  unter anderen die Rörer-Notiz nennt, sollte man sich nicht davon ablenken lassen, dass seine  inhaltliche Aussage unzutreffend ist - ein Blick in die genannte Veröffentlichung kann hier  rasch zur Korrektur und damit zur Versachlichung der Debatte führen.  % JOH. GOTTFRID. OLEARIL| ... SCRINIUM ANTIQUARIUM, | TAIOXEIPA | ANTI-  QUITATIS FRAGMENTA ..., Jena/Arnstadt 1698, 8: „Mihi neqve adversari immo placere,AN  M, | ' TAIOXEIPA NTIIT-
RAGMENIA Jena/Arnstadt 1698, „Mihiq adversari 1IMMO placere,
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fehlen.37 Der Unterschied zwischen handschriftlicher und gedruckter Fassung 
weist zunächst daraufhin, dass die Abgrenzung durch das contra, vornehm- 
lieh für die Außenwirkung gedacht war. Leider aber führt sie dazu, dass sich 
die Ereignisse von 1517 nicht ganz exakt rekonstruieren lassen: Die erhaltenen 
Druckfassungen stammen erst aus der Zeit nach 1521.38 So besteht keine Si- 
cherheit, dass Karlstadt die Anregungen des Ingolstädter Kollegen schon un- 
mittelbar im Frühjahr 1517 umgesetzt hätte.

Gleichwohl besitzen diese Thesen für die Entwicklung der Reformbemü- 
hungen in Wittenberg einige Bedeutung. Hierauf hat vor allem Bernd Moeller 
hingewiesen.39 Karlstadt wollte seine Auffassungen über Wittenberg hinaus 
verbreitet und diskutiert wissen: Zwei Tage nach der Disputation schrieb er 
an Spalatin in Bezug auf die 151 Thesen, er möge dem Kurfürsten ausrichten, 
 -dass es mir nicht widerstrebe, sondern vielmehr gefalle, wenn ihre erlauch״
teste Gnaden gewisse Leute aus ihrem sächsischen Gebiet zu einem künftigen 
theologischen Streit bestellen wollte.*40 Man muss nun nicht gleich von einer

37 Kolde (s. Anm. 32), 450, Anm. 1.
38 S. hierzu Martin Keßler, Einleitung zu: 151 Thesen (http://diglib.hab.de/content.php?dir= 

edoc/ed000216&distype=optional&xml=042%2F042_introduction.xml&xsl=tei־introduc 
tion.xsl&metsID=edoc_ed000216_042_introduction# [6.2.2015]), der sich insbesondere für 
die Datierung des Pariser Drucks wohl auf Barge (s. Anm. 32), 472, stützt.

39 Bernd Moeller, Thesenanschläge, in: Joachim Ott/Martin Treu (Hg.), Luthers Thesen- 
anschlag ־  Faktum oder Fiktion, Leipzig 2008, 9-31,17. In dem Aufsatz begründet Moeller 
seine Konjektur eines Wittenberger Drucks der Ablassthesen vom 31. Oktober 1517. Metho- 
disch bedenklich daran ist vor allem die zirkuläre argumentative Struktur. Moeller zeigt, 
dass bei Thesenanschlägen in Wittenberg gedruckte Plakate verwendet wurden, um am Ende 
zu schließen, dass ein solcher Anschlag am 31. Oktober 1517 stattgefunden habe. Das ein- 
zige wesentliche nicht auf die Annahme eines Thesenanschlags rekurrierende Argument 
zugunsten eines Drucks, dass nämlich für die Vielzahl der verbreiteten Exemplare ״das Ab- 
schreiben zu einer mühsamen Arbeit“ geworden wäre (a. a. O., 25), ist vor dem Hintergrund 
einer genaueren Kenntnis der Schreibkultur des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit 
bemerkenswert anachronistisch: Mit dem polemischen Verweis auf einen ״Selbstversuch“ 
Klemens Honselmanns (a. a. O., Anm. 89) ist es hier nicht getan, wenn man bedenkt, dass Lu- 
ther in einem analogen Vorgang nicht nur die Thesen selbst, sondern die weit ausführlicheren 
Resolutiones derselben ausdrücklich handschriftlich an Bischof Hieronymus Schultz gesandt 
hat (s. WA.TR 4, 317,1 [Nr. 4446]). Eine ausführlichere Widerlegung kann an dieser Stelle 
unterbleiben, da ich sie bereits in Volker Leppin, Die Monumentalisierung Luthers. Warum 
vom Thesenanschlag erzählt wurde -  und was davon zu erzählen ist, in: Ott/Treu (s. o.), 69- 
92, sowie in ders.. Der ״Thesenanschlag“ -  viel Lärm um nichts?, in: Uwe Wolff, Iserloh. Der 
Thesenanschlag fand nicht statt, Basel 2013, 239-245, vorgenommen habe. An beiden Stellen 
gehe ich insbesondere auf die Rörer-Notiz zum Thesenanschlag ein. Wenn also Bernd Moel- 
1er, ״Thesenanschlag“ und kein Ende, in: Luther 85 (2014), 125-129, in einer Art Rezension des 
letztgenannten Bandes erklärt, dass dessen Autoren ״übersehen ..., dass die Zeit fortgeschrit- 
ten ist und in den Jahrzehnten seither eine Reihe von gewichtigen Funden gemacht wurden, 
die das Thema berühren und es in ein neues Licht rücken“ (a. a. O., 126), und als solchen Fund 
unter anderen die Rörer-Notiz nennt, sollte man sich nicht davon ablenken lassen, dass seine 
inhaltliche Aussage unzutreffend ist -  ein Blick in die genannte Veröffentlichung kann hier 
rasch zur Korrektur und damit zur Versachlichung der Debatte führen.

40 JOH. GOTTFRID. OLEARII,| ... SCRINIUM ANTIQUARIUM, | ΙΔΙΟΧΕΙΡΑ | ANTI- 
QUITATIS FRAGMENTA ..., Jena/Arnstadt 1698, 8: ״Mihi neqve adversan immo placere,
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„Sternfahrt” sprechen,“* sich eutlic machen, ass ler Besonderes
beabsichtigt WAädfl. Das Jag nicht sehr den „außeruniversitären Teilneh-
mern “#2 auch die reguläre Promotionsordnung der Wittenberger Universität
sah zweıten Tag des Verfahrens elne Befragung durch einen „Knaben AUSs
der Geg vor.?* Bemerkenswerter ist vielmehr die Tatsache, ass 1n W ıt-
enberg auch mıiıt „auswartıgenDer Einfluss Johannes Ecks auf den jungen Luther  141  „Sternfahrt“ sprechen,“ um sich deutlich zu machen, dass hier Besonderes  beabsichtigt war. Das lag nicht so sehr an den „außeruniversitären ... Teilneh-  mern“? — auch die reguläre Promotionsordnung der Wittenberger Universität  sah am zweiten Tag des Verfahrens eine Befragung durch einen „Knaben aus  der Gegend“ vor.“*® Bemerkenswerter ist vielmehr die Tatsache, dass in Wit-  tenberg auch mit „auswärtigen ... Teilnehmern“ gerechnet wurde.“* Freilich  verliert auch dies seinen sensationellen Charakter, wenn man sich von der  Fixierung auf das Geschehen in Wittenberg löst beziehungsweise zu dessen  Verständnis wiederum die Kenntnis der Wiener Disputation Johannes Ecks  voraussetzt: Hier war ja ein Gelehrter von auswärts gekommen, der in der  Einleitung seinen Zug nach Wien wie einen Triumphzug schilderte:*® Die  Vorstellung von einer überregional bedeutsamen Disputation war in Witten-  berg dank Eck bekannt - und, wie Karlstadts alsbaldige Umsetzung zeigt, of-  fenbar außerordentlich attraktiv.  So sind auch Luthers Disputationen aus dem September und Oktober 1517  nicht ohne diesen Hintergrund zu verstehen: Am 4. September 1517 wurde  die später so genannte Disputation gegen die scholastische Theologie abge-  halten.‘® Eine umfassende inhaltliche Würdigung muss hier unterbleiben.“  Die Disputation kommt hier nur unter zweierlei Gesichtspunkten in Betracht:  1. ihre formale Beeinflussung durch Johannes Eck, 2. ihre inhaltliche Anknüp-  fung an Andreas Karlstadt.  Die formale Beeinflussung durch Johannes Eck ist, nimmt man erst ein-  mal die Kenntnis seiner Wiener Disputation in Wittenberg ernst, so sehr mit  Händen zu greifen, dass es überrascht, wie wenig Berücksichtigung sie in der  Lutherforschung bislang gefunden hat: Jene contra-Formulierungen, die Ecks  Disputation prägten, finden sich zwar nicht durchgehend, aber doch vielfach:  „Contra dictum commune“,® „contra communem“ oder auch „Contra Sco.  Gab.“,” prägen die Abgrenzungen der Disputation - und damit ihre Exponie-  si sua Illustriss. gratia certos ex sua provincia Saxonica ad futurum certamen Theologicum  destinare vellet.“  4  =  Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 17.  42  S. ebd.  43  Satzung der Theologischen Fakultät vom 15. November 1508 (Urkundenbuch der Universität  Wittenberg. Teil 1 [1502-1611], bearb. von Walter Friedensburg, Magdeburg 1926, 35).  44  Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 17.  45  46  Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 2-26.  Zu dem Plakatdruck, der sie ankündigte, s. Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 13.  47  Vgl. hierzu Ingo Klitzsch, Autoritätenverwendung in der „Disputatio contra scholasticam  theologiam“, in: Volker Leppin (Hg.), Reformatorische Theologie und Autoritäten. Studien  zur Genese des Schriftprinzips beim jungen Luther, Tübingen 2015, 39-86; zur Wirkung Ecks  s. besonders 49-54,  48  WA 1, 224,8.  49  A.a.O., 224,8-16.  50  A.a.O., 224,18. Inhaltlich stand, wie vor allem Leif Grane, Contra Gabrielem. Luthers Aus-  einandersetzung mit Gabriel Biel in der Disputatio Contra Scholasticam Theologiam 1517,  Gyldendal 1962, zeigen konnte, die Auseinandersetzung mit Gabriel Biel im Vordergrund,Teilnehmern‘ gerechnet wurde ** reilic
verliert auch 1€e$ seinen sensationellen Charakter, wenn INan sich Von der
Fixierung auf das Geschehen 1n Wittenberg Oöst beziehungsweise dessen
Verständnis wiederum die kKkenntnis der Wiener Disputation Johannes Ecks

Hıer Wal Ja eın Gelehrter VOolmnl auswarts gekommen, der ın der
Einleitung se1ınen Zug ach Wıen wI1e einen Triumphzug schilderte:* Die
Vorstellung VOINl eiıner überregional bedeutsamen Uisputation wWal in Wiıtten-
berg dank Eck bekannt und, wI1e Karlstadts alsbaldige Umsetzung zeigt, Of-
fenbar aufßSserordentlich attraktiv.

SO sind auch Luthers Disputationen AaUus$ dem September und Oktober 1517/
nicht ohne diesen Hintergrund verstehen: Am September 151/ wurde
die spater UDisputation die scholastische Theologie abge-
halten.?® ıne umfassende inhaltliche Würdigung 110855 1er unterbleiben.?
{)Iie Disputation kommt 1er Nurer zweierlei Gesichtspunkten 1n Betracht

ihre ormale Beeinflussung durch Johannes Eck, ihre inhaltliche Anknüp-
fung Andreas Karlstadt.

DIe ormale Beeinflussung durch Johannes Eck ist, nımmt INan erst ein-
mal die Kenntnis seiner Wiıener Disputation ıIn Wittenberge sehr mıit
Händen greifen, ass CS überrascht, WIE wenig Berücksichtigung S1e in der
Lutherforschung bislang gefunden hat Jene contra-Formulierungen, die Ecks
Disputation präagten, finden sich ZWarTr nicht durchgehend, aber doch vielfach:
„Contra dictum commune‘ ‚® „COntra communem ”“ oder auch „Contra SCO
Gab.”,” praägen die Abgrenzungen der Disputation und damit ihre Exponie-

SI SELa Ilustriss. gratia Certos Ua provincla Saxonica ad uturum certamen Theologicum
destinare vellet  “

A al  al Moeller, Thesenanschläge (s Anm 39),
472 eb
4% Satzung der Theologischen Fakultät V 15 November 1508 (Urkundenbuch der Universitä|

Wittenberg. 'eil 1502-1611], bearb VON Walter Friedensburg, Magdeburg 1926, 35)
44 Moeller, Thesenanschläge (s. Anm 39),
45 Eck, hg. VOIl Virnich (S. Anm 7), 2—2  ON

Zu dem Plakatdruck, der S$1e ankündigte, Moeller, Thesenanschläge (S. Anm 39),
4 / Vgl hierzu Ingo 1EZSCH, Autoritätenverwendung in der „Disputatio confra scholasticam

theologiam , in Volker Leppin Hg.) Reformatorische Theologie und Autoritaten. Studien
ZU: (Jenese des Schriftprinzips eiım Jungen Luther, Tübingen 2015, 39-—-36; ZUT Wirkung bcks

besonders 4954
45 1, 224,8
4 a.Q., 24,8-16
50 a.Q., Inhaltlich stand, w1e VOT allem Leif Grane, C.ontra (GJabrielem. Luthers Aus-

einandersetzung miıt Gabrie!l Biel in der Disputatio Contra Scholasticam ITheologiam 1517,
Gyldendal 1962, zeigen konnte, die Auseinandersetzung mıit Gabriel Biel ım Vordergrund,
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 Sternfahrt“ sprechen,41 um sich deutlich zu machen, dass hier Besonderes״
beabsichtigt war. Das lag nicht so sehr an den ״außeruniversitären ... Teilneh- 
mern*42 -  auch die reguläre Promotionsordnung der Wittenberger Universität 
sah am zweiten Tag des Verfahrens eine Befragung durch einen ״Knaben aus 
der Gegend“ vor.43 Bemerkenswerter ist vielmehr die Tatsache, dass in Wit- 
tenberg auch mit ״auswärtigen ... Teilnehmern“ gerechnet wurde.44 Freilich 
verliert auch dies seinen sensationellen Charakter, wenn man sich von der 
Fixierung auf das Geschehen in Wittenberg löst beziehungsweise zu dessen 
Verständnis wiederum die Kenntnis der Wiener Disputation Johannes Ecks 
voraussetzt: Hier war ja ein Gelehrter von auswärts gekommen, der in der 
Einleitung seinen Zug nach Wien wie einen Triumphzug schilderte:45 Die 
Vorstellung von einer überregional bedeutsamen Disputation war in Witten- 
berg dank Eck bekannt -  und, wie Karlstadts alsbaldige Umsetzung zeigt, of- 
fenbar außerordentlich attraktiv.

So sind auch Luthers Disputationen aus dem September und Oktober 1517 
nicht ohne diesen Hintergrund zu verstehen: Am 4. September 1517 wurde 
die später so genannte Disputation gegen die scholastische Theologie abge- 
halten.46 Eine umfassende inhaltliche Würdigung muss hier unterbleiben.47 
Die Disputation kommt hier nur unter zweierlei Gesichtspunkten in Betracht:
1. ihre formale Beeinflussung durch Johannes Eck, 2. ihre inhaltliche Anknüp- 
fung an Andreas Karlstadt.

Die formale Beeinflussung durch Johannes Eck ist, nimmt man erst ein- 
mal die Kenntnis seiner Wiener Disputation in Wittenberg ernst, so sehr mit 
Händen zu greifen, dass es überrascht, wie wenig Berücksichtigung sie in der 
Lutherforschung bislang gefunden hat: Jene confra-Formulierungen, die Ecks 
Disputation prägten, finden sich zwar nicht durchgehend, aber doch vielfach: 
 .Contra dictum commune\48 jycontra communem*9 oder auch ,,Contra Sco״
Gab.“,50 prägen die Abgrenzungen der Disputation -  und damit ihre Exponie-

si sua Illustriss, gratia certos ex sua provincia Saxonica ad futurum certamen Theologicum 
destinare vellet.“

41 Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 17.
42 S. ebd.
43 Satzung der Theologischen Fakultät vom 15. November 1508 (Urkundenbuch der Universität 

Wittenberg. Teil 1 [1502-1611], bearb. von Walter Friedensburg, Magdeburg 1926,35).
44 Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 17.
45 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 2-26.
46 Zu dem Plakatdruck, der sie ankündigte, s. Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 13.
47 Vgl. hierzu Ingo Klitzsch, Autoritätenverwendung in der ״Disputatio contra scholasticam 

theologiam“, in: Volker Leppin (Hg.), Reformatorische Theologie und Autoritäten. Studien 
zur Genese des Schriftprinzips beim jungen Luther, Tübingen 2015,39-86; zur Wirkung Ecks 
s. besonders 49-54.

48 WA 1,224,8.
49 A.a.O., 224,8-16.
50 A. a. O., 224,18. Inhaltlich stand, wie vor allem Leif Grane, Contra Gabrielem. Luthers Aus- 

einandersetzung mit Gabriel Biel in der Disputatio Contra Scholasticam Theologiam 1517, 
Gyldendal 1962, zeigen konnte, die Auseinandersetzung mit Gabriel Biel im Vordergrund,
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1UNg als eine die herrschende Meinung gerichtete Auffassung, w1Ie
sıch auch Johannes Fck durchaus und nicht ohne Anhalt*) als jemanden st1-
isiert hatte, der mit detractores, Gegnern, kämpfen hatte.°“ Das rhetorische
Mittel, das gebraucht hatte, die gegebene Front schärfen, wWwWar NUu  —_

auch den Wittenbergern dienlich.
I)Das TIhema allerdings, das Luther anschlug, knüpfte eher Karlstadt

als Eck die rage der Sündhaftigkeit des Menschen und seiner Unfähigkeit
das eil erlangen. Dass Luther in aller chärfe erklärte, ass das Begehren
des Menschen keineswegs frei sel, sondern gefangen und ass der Wille sich
ohne na (GJottes miıt Notwendigkeit der bösen Tat zuwende,” hatte sein
Vorbild 1n entsprechend scharfen Aussagen Karlstadts, der, wI1e oben zıtiıert,
erklärt hatte, ass der freie Wille sich der na nicht 1n Freiheit zuwenden
könne. Selbst die These, in welcher Luther sich die Rede wandte,
Augustin habe die Häretiker „EXCESSIVE” geredet,”* knüpfte wörtlich
Karlstadts lhese an 99 uch die Wendung Aristoteles fand sich schon
Dei Karlstadt.°® Allerdings wandte Luther sich schärfer „CONTIFra schol.”, also BC-
gCH die gesamte Scholastik, wWC1111 erKlarte „Der gesamte Aristoteles verhält
sich ZUur Theologie wI1e Finsternis ZUu Licht“.>” Der Kampf die Grund-
lagen der akademischen Theologie SCWANN bei ihm eıne grundsätzlichere
ote als bei Karlstadt Insgesamt aber konnte dessen kritische Disputa-
tıon anschliefen. DIe Wittenberger Disputationskultur Zg ihre raft auch
daraus, 4ass s1€e sich klar eın Gegenüber meınnte abgrenzen können.
Gelernt hatte S1€e das bei Johannes Eck

x

Die ormale ähe vVvon Luthers Disputation die scholastische Theologie
ZUuUr Wiener Disputation zeigt, ass die Wittenberger Reformer sich mıt Eck
1n gewIisser 1NS1IC durchaus ein1g sehen konnten. Die Hoffnung Christoph
Scheurls, ass sich eine Freundschaft zwischen den Gelehrten anbahnen lasse,
Wal keineswegs illusorisch Mit den Thesen den Ablass VOIN 31 Ok-
tober 1517 aber anderte sich 1ın diesem Gefüge Das hat Zzu Teil seinen

der Luther gewissermaßen die hermeneutische Brille verschafftt hatte, durch welche die
gesamte Scholastik betrachtete.
Eck, hg. Virnich (s Anm 7), XIV. XX

52 O 9 2,16.
53 l,
54 A.a.0).,, 224,/ „Dicere quod Augustinus cContra haereticos EXCESSIVE loquatur, Est dicere,

Augustinum fere ubique mentitum KN1 Contra dictum commune.“
55 Conclusiones (S. Anm 33), CÄT' „Corruit hoc quod Augustinus confitra haereticos loquitur

CEesSsS1Ive. (‚ontra modernos.” Auf diese auffällige Entsprechung macht uch Kruse (S. Anm. 36),
101;, Anm. 265, aufmerksam.
Conclusiones (S Anm. 33) dlv: „Doctrina Aristotelis Inn Scholis theologrum facit malam
mixturam.‘ (Ihese 143)

/ l’ O{U: Aristoteles ad theologiam est tenebrae ad Iucem.‘
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rung als eine gegen die herrschende Meinung gerichtete Auffassung, so wie 
sich auch Johannes Eck durchaus (und nicht ohne Anhalt51) als jemanden sti- 
lisiert hatte, der mit detractores, Gegnern, zu kämpfen hatte.52 Das rhetorische 
Mittel, das er gebraucht hatte, um die gegebene Front zu schärfen, war nun 
auch den Wittenbergern dienlich.

Das Thema allerdings, das Luther anschlug, knüpfte eher an Karlstadt an 
als an Eck: die Frage der Sündhaftigkeit des Menschen und seiner Unfähigkeit 
das Heil zu erlangen. Dass Luther in aller Schärfe erklärte, dass das Begehren 
des Menschen keineswegs frei sei, sondern gefangen und dass der Wille sich 
ohne Gnade Gottes mit Notwendigkeit der bösen Tat zuwende,53 hatte sein 
Vorbild in entsprechend scharfen Aussagen Karlstadts, der, wie oben zitiert, 
erklärt hatte, dass der freie Wille sich der Gnade nicht in Freiheit zuwenden 
könne. Selbst die erste These, in welcher Luther sich gegen die Rede wandte, 
Augustin habe gegen die Häretiker ״excessive“ geredet,54 knüpfte wörtlich an 
Karlstadts These 60 an.55 Auch die Wendung gegen Aristoteles fand sich schon 
bei Karlstadt.56 Allerdings wandte Luther sich schärfer ״contra schol“, also ge- 
gen die gesamte Scholastik, wenn er erklärte: ״Der gesamte Aristoteles verhält 
sich zur Theologie wie Finsternis zum Licht“.57 Der Kampf gegen die Grund־ 
lagen der akademischen Theologie gewann so bei ihm eine grundsätzlichere 
Note als bei Karlstadt. Insgesamt aber konnte er an dessen kritische Disputa- 
tion anschließen. Die Wittenberger Disputationskultur zog ihre Kraft auch 
daraus, dass sie sich klar gegen ein Gegenüber meinte abgrenzen zu können. 
Gelernt hatte sie das bei Johannes Eck.

*  *  *

Die formale Nähe von Luthers Disputation gegen die scholastische Theologie 
zur Wiener Disputation zeigt, dass die Wittenberger Reformer sich mit Eck 
in gewisser Hinsicht durchaus einig sehen konnten. Die Hoffnung Christoph 
Scheurls, dass sich eine Freundschaft zwischen den Gelehrten anbahnen lasse, 
war keineswegs illusorisch. Mit den Thesen gegen den Ablass vom 31. Ok- 
tober 1517 aber änderte sich in diesem Gefüge etwas. Das hat zum Teil seinen

der Luther gewissermaßen die hermeneutische Brille verschafft hatte, durch welche er die 
gesamte Scholastik betrachtete.

51 Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), XIV. XXI.
52 A .a.O .,2,16.
53 WA 1,224,15 f. 19.
54 A. a. O., 224,7 f.: ״Dicere quod Augustinus contra haereticos excessive loquatur, Est dicere, 

Augustinum fere ubique mentitum esse. Contra dictum commune.“
55 Conclusiones (s. Anm. 33), c3r: ״Corruit hoc quod Augustinus contra haereticos loquitur ex- 

cessive. Contra modernos.“ Auf diese auffällige Entsprechung macht auch Kruse (s. Anm. 36), 
101, Anm. 265, aufmerksam.

56 Conclusiones (s. Anm. 33), dlv: ״Doctrina Aristotelis inn Scholis theologrum facit malam 
mixturam.“ (These 143).

57 WA 1,226,26 f.: ״Totus Aristoteles ad theologiam est tenebrae ad lucem.“
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Grund in den Thesen selbst Diese lassen die beschriebene Dynamik des VelI-
halben Jahres och spuren, aber die Anknüpfung die vorherigen

Disputationen erfolgt 1U  — auf andere Weise. Im Blick auf den überregionalen
Rahmen griff Luther die nregung auf, die Karistadt, seinerseıits ohl VoNn
Eck angeregt,” 1m April gegeben hatte Inhaltlich aber wurde der Unterschied

Eck deutlich.
Während och die Disputation die scholastische Theologien-

gemäfß für einen festen ÖOrt und eine feste Zeit estimm war,” wandte Luther
sich mıiıt seinen Thesen den Ablass diejenigen, die VOT ÖOrt mit orten
eingreifen konnten ebenso w1e diejenigen, die sich andernorts befanden
und I1UF schriftlich reagleren konnten.® Tatsächlich sandte Luther die Ihesen
nicht UT, w1e bekannt, 31 Oktober 1517 den Bischöfen ZU. 6l sondern
11 November auch Johannes Lang. Damlıit War freilich eine andere Inszenle-
IUg angestrebt als Karlstadt s]ıe vorhatte: Die Gelehrten sollten nicht ach
Wittenberg reisen, dort disputieren, sondern die Disputation sollte ın
den Raum der Briefkorrespondenz verlagert werden, Wäd>s 1mM Horizont uma-
nistischer Kommunikationskultur alles andere als überraschend ıst Ebenso
weni1g annn C erstaunen, ass enn auch eiıne Disputation ber die Ablassthe-
SCIH ın Wittenberg gaI nicht stattgefunden hat ıne solche Wäal nicht das Ziel
Die Disputation wurde, dem Vorbild Karlstadts wIie dessen fernerem Vorbild
Eck folgend, in den Rang eines überregionalen Mediums gehoben.

Dass aber Christoph cheur/| die Ablassthesen ohl nicht schon No-
vember, sondern erst einem späteren Zeitpunkt direkt Eck zukommen
lie{fß,® erwIlies sich längerfristig als fatal Tatsächlich zeigen sich 1n der Bufß-

58 Vgl Moeller, Thesenanschläge (s Anm 39), [)Dass ben diese Besonderheit der Thesen VO
31 Oktober 1517, die hervorhebt, eın schlagendes Argumen se1ine Ableitung e1ines
Thesenanschlags AUS dem Normalbetrieb der Wittenberger Unıiıversıitai ist, ist Moeller dabei
offenbar entgangen.

x l, 224,5
O., 233,6

Erhalten ist das Schreiben Albrecht Von Maiınz VOI 31 Oktober 1517 (WA.B l) 110113
INr. 48|])
Luther Johannes Lang, 1l November 1517 (WA.B 1, 121 Nr. 521).

63 Für den November spricht das Schreiben V(dQ Scheurl Eck, November 1517 „Conclu-
S1OnNes inuridicas Mmi1sı Vittenb., nde alias sed Vere Christianas et plane theologicas accepl,
(UAaS decano Eichstetensi Erhard Truchseß! prior1 1n Rebdorfft tibi communicandas Tans-
misi“ (Scheurl’'s Briefbuch, s Anm 5) INr. Scheurl Erhard Truchseß, No-
vember 1517 „Interea M1| tibi amıcıs communibus Eckio ei priori Kiliani propositiones
eTe theologicas ei admirandas”. Die Identifikation dieser Thesen mıit den Ablassthesen (so
WA.B 1, 116 INr. 49 Anm 91) scheint sich nahezulegen, weil Scheur!/,; offenbar hne Kenntnis
der Ablassthesen, Luther November S  S posıtıven Urteil TIruchse{fß‘ ber die Conclu-
S$10NE€eSs tuae  ‚“ berichtet (WA.B l) 116 INr. 49,17/ f.]). Mithin mussten die ZweIl JTage spater gl ben
denselben versandten Thesen Luthers einen anderen Inhalt gehabt haben, w plausibel DU
auf die Ablassthesen beziehen ZUu sein scheint. Diese Identifikation ist allerdings keines-
WCBS unstrittig. Vor allem spricht sie, ass Scheur! selbst sich bei Luther beschwert hat-
te, habe die TIhesen nicht sofort erhalten (WA.B l) 152,7 Nr. 62|). und selbst sich rst{

Januar 1518 bei Ulrich VON Dinstedt für deren Erhalt bedankte (Scheurl’s Briefbuch, IS
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Grund in den Thesen selbst. Diese lassen die beschriebene Dynamik des ver- 
gangenen halben Jahres noch spüren, aber die Anknüpfung an die vorherigen 
Disputationen erfolgt nun auf andere Weise. Im Blick auf den überregionalen 
Rahmen griff Luther die Anregung auf, die Karlstadt, seinerseits wohl von 
Eck angeregt,58 im April gegeben hatte. Inhaltlich aber wurde der Unterschied 
zu Eck deutlich.

Während noch die Disputation gegen die scholastische Theologie Statuten- 
gemäß für einen festen Ort und eine feste Zeit bestimmt war,59 wandte Luther 
sich mit seinen Thesen gegen den Ablass an diejenigen, die vor Ort mit Worten 
eingreifen konnten ebenso wie an diejenigen, die sich andernorts befanden 
und nur schriftlich reagieren konnten.60 Tatsächlich sandte Luther die Thesen 
nicht nur, wie bekannt, am 31. Oktober 1517 den Bischöfen zu,61 sondern am
11. November auch Johannes Lang.62 Damit war freilich eine andere Inszenie- 
rung angestrebt als Karlstadt sie vorhatte: Die Gelehrten sollten nicht nach 
Wittenberg reisen, um dort zu disputieren, sondern die Disputation sollte in 
den Raum der Briefkorrespondenz verlagert werden, was im Horizont huma- 
nistischer Kommunikationskultur alles andere als überraschend ist. Ebenso 
wenig kann es erstaunen, dass denn auch eine Disputation über die Ablassthe- 
sen in Wittenberg gar nicht stattgefunden hat. Eine solche war nicht das Ziel. 
Die Disputation wurde, dem Vorbild Karlstadts wie dessen fernerem Vorbild 
Eck folgend, in den Rang eines überregionalen Mediums gehoben.

Dass aber Christoph Scheurl die Ablassthesen wohl nicht schon am 5. No- 
vember, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt direkt Eck zukommen 
ließ,63 erwies sich längerfristig als fatal. Tatsächlich zeigen sich in der Buß-

58 Vgl. Moeller, Thesenanschläge (s. Anm. 39), 17. Dass eben diese Besonderheit der Thesen vom 
31. Oktober 1517, die er so hervorhebt, ein schlagendes Argument gegen seine Ableitung eines 
Thesenanschlags aus dem Normalbetrieb der Wittenberger Universität ist, ist Moeller dabei 
offenbar entgangen.

59 WA 1,224,5 f.
60 A .a.O .,233,6f.
61 Erhalten ist das Schreiben an Albrecht von Mainz vom 31. Oktober 1517 (WA.B 1, 110-113 

[Nr. 48]).
62 Luther an Johannes Lang, 11. November 1517 (WA.B 1,121 f. [Nr. 52]).
63 Für den 5. November spricht das Schreiben von Scheurl an Eck, 5. November 1517: ״Conclu- 

siones iuridicas misi Vittenb., unde alias sed vere Christianas et plane theologicas accepi, 
quas decano Eichstetensi [Erhard Truchseß] et priori in Rebdorff tibi communicandas trans- 
misi“ (Scheurls Briefbuch, Bd. 2 [s. Anm. 5], 40 [Nr. 155]); Scheurl an Erhard Truchseß, 5. No- 
vember 1517 ״Interea mitto tibi ac amicis communibus d. Eckio et priori Kiliani propositiones 
vere theologicas et admirandas“. Die Identifikation dieser Thesen mit den Ablassthesen (so 
WA.B 1,116 [Nr. 49 Anm. 9]) scheint sich nahezulegen, weil Scheurl, offenbar ohne Kenntnis 
der Ablassthesen, Luther am 3. November vom positiven Urteil Truchseß‘ über die ״Conclu- 
siones tuae“ berichtet (WA.B 1,116 [Nr. 49,17 f.]). Mithin müssten die zwei Tage später an eben 
denselben versandten Thesen Luthers einen anderen Inhalt gehabt haben, was plausibel nur 
auf die Ablassthesen zu beziehen zu sein scheint. Diese Identifikation ist allerdings keines- 
wegs unstrittig. Vor allem spricht gegen sie, dass Scheurl selbst sich bei Luther beschwert hat- 
te, er habe die Thesen nicht sofort erhalten (WA.B 1,152,7 [Nr. 62]), und er selbst sich erst am 
5. Januar 1518 bei Ulrich von Dinstedt für deren Erhalt bedankte (Scheurls Briefbuch, Bd. 2 [s.



144 Volker Leppin

lehre schon 1er erhebliche Differenzen, die Luther möglicherweise auch be-
WUuSS markiert hat Wie oben erwähnt, enthielt der Druck der Wiener Dis-
putation auch jene Wiener Disputation VOIN August uınfier Ecks Vorsitz, die
sich der Bufßthematik zuwandte. Der dort formulierten eNnre, ass die Reue
die Sünde aufhebe un dennoch die Beichte VOT dem Priester notwendig sei,°®*
entsprechen 1n gew1sser Weise die zweıte un: siebte These Luthers den
Ablass, ach denen der Bufsruf Jesu nicht VOonNn der sakramentalen Buße („das
heifßt Beichte und Wiedergutmachung ) gemeint sel, ott aber gleichwohl
iemanden seine Schuld vergebe, hne ass sich dem Priester als (Gottes
Stellvertreter unterwerfe.®°>

ıne scharfe Differenz aber zeigte sich in den ben angeführten Satzen N

der gleichfalls beigebundenen Bologneser Disputation: Beide angeführten
Thesen sprechen dem aps eiıne weitreichende Kompetenz 1mM Jenselts
und beiden widersprach Luther 1ın seinen Ablassthesen mıt deutlichem Be-
ZU$ auf Ecks Argumentation:®® In 'Ihese erklärte „Der aps 111 und
annn keine trafen erlassen aufßer jenen, die entweder aufgrund seiner e1-

Einschätzung der der der Canones auferlegt hat”, und seizte in These
hinzu: „der aps annn keine Schuld vergeben, aufser indem erklärt und
bestätigt, ass S1e VOoImnl ott vergeben ist, Oder geWISS indem ihm vorbehal-
tene vergibt, deren Schuld, wurde IHNan s1e verschmähen, gahız und ga
bliebe.” ® Nimmt Man die vielen Thesen hinzu, mıiıt weichen Luther die acC
des Papstes auf das Diesseits beschränkte,®® wird der Widerspruch Ecks
sechster Bologneser These ber den mMmOdus suffragii überdeutlic Die zehnte
Eck-These wiederum spiegelt sich durch den lTerminus UdTE, leerräumen,

wörtlich ın Luthers 872 lhese. Diese befindet sich INn jenem Abschnitt
der Ablassthesen, 1ın welchem Luther mögliche Fragen Von Lailen anführt, auf
die ach These 81 die Antwort auch gelehrten Menschen schwertfalle: „Warum

Anm 47 INT. 1nzenz Pfnür identifiziert daher ohl zutreffend die Nu  - übersandten
Thesen mıt der Disputation die scholastische Theologie (s Johannes Eck, Briefwechsel,
hg von inzenz Pfnür, http://ivv7srvl5.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N049.html
6, Anm In jedem Falle erklärte Scheuri In einem Schreiben Caspar Güttel VO

Januar 1518, ass die Thesen nach Augsburg und Ingolstadt geschickt und VO  —_ Eck sofort
Antwort erhalten habe (Scheurl’s Briefbuch, S, Anm 43 Nr.
Eck, hg. VOnNn Vernich (s Anm 7 » 41, 28 33f.

1, 2
Dieser Hintergrund macht uch verständlich, sich der Streit mıit Eck, obwohl diesen
seine „ursprünglich nicht kurialistische Ekklesiologie” durchaus ıIn mancher Hinsicht ın die
ähe der Wittenberger rückte (Heiko Augustinus Oberman, Wittenbergs Zweifrontenkrieg

Prierias un: Eck Hintergrund und Entscheidungen des Jahres 1518, 1n ders., Die Re-
formation. Von Wittenberg ach Genf, Göttingen 1986, 113-143, 127), gerade der apst-
irage entzündete.

67/ 1, 233,18-22 5 Papa NONMN vult 1E potest ullas T: remuittere preter CAd, (UaS arbitrio
ve|l SO ve] CaNnOoNumM imposult. Papa potest remittere ullam culpam 151 declarando el

approbando rem1ıssam deo Aut cCerie remittendo reservatos Sibi, quibus contemptis
culpa PTOTSUS remaneret.‘

Thesen &11 un 20—-272 (WA l, 233,25-—-32; „15-
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lehre schon hier erhebliche Differenzen, die Luther möglicherweise auch be- 
wusst markiert hat: Wie oben erwähnt, enthielt der Druck der Wiener Dis- 
putation auch jene Wiener Disputation vom 7. August unter Ecks Vorsitz, die 
sich der Bußthematik zuwandte. Der dort formulierten Lehre, dass die Reue 
die Sünde aufhebe und dennoch die Beichte vor dem Priester notwendig sei,64 
entsprechen in gewisser Weise die zweite und siebte These Luthers gegen den 
Ablass, nach denen der Bußruf Jesu nicht von der sakramentalen Buße (״das 
heißt: Beichte und Wiedergutmachung“) gemeint sei, Gott aber gleichwohl 
niemanden seine Schuld vergebe, ohne dass er sich dem Priester als Gottes 
Stellvertreter unterwerfe.65

Eine scharfe Differenz aber zeigte sich in den oben angeführten Sätzen aus 
der gleichfalls beigebundenen Bologneser Disputation: Beide angeführten 
Thesen sprechen dem Papst eine weitreichende Kompetenz im Jenseits zu, 
und beiden widersprach Luther in seinen Ablassthesen mit deutlichem Be- 
zug auf Ecks Argumentation:66 In These 5 erklärte er: ״Der Papst will und 
kann keine Strafen erlassen außer jenen, die er entweder aufgrund seiner ei- 
genen Einschätzung oder der der cánones auferlegt hat“, und setzte in These 6 
hinzu: ״der Papst kann keine Schuld vergeben, außer indem er erklärt und 
bestätigt, dass sie von Gott vergeben ist, oder gewiss indem er ihm vorbehal- 
tene Fälle vergibt, deren Schuld, würde man sie verschmähen, ganz und gar 
bliebe.“67 Nimmt man die vielen Thesen hinzu, mit welchen Luther die Macht 
des Papstes auf das Diesseits beschränkte,68 so wird der Widerspruch zu Ecks 
sechster Bologneser These über den modus suffragii überdeutlich. Die zehnte 
Eck-These wiederum spiegelt sich durch den Terminus evacuare, leerräumen, 
sogar wörtlich in Luthers 82. These. Diese befindet sich in jenem Abschnitt 
der Ablassthesen, in welchem Luther mögliche Fragen von Laien anführt, auf 
die nach These 81 die Antwort auch gelehrten Menschen schwerfalle: ״Warum

Anm. 5], 42 [Nr. 158]). Vinzenz Pfnür identifiziert daher wohl zutreffend die nun übersandten 
Thesen mit der Disputation gegen die scholastische Theologie (s. Johannes Eck, Briefwechsel, 
hg. von Vinzenz Pfnür> http://iw7srvl5.uni-muenster.de/mnkg/pfnuer/Eckbriefe/N049.html 
[6.2.2015], Anm. 12. In jedem Falle erklärte Scheurl in einem Schreiben an Caspar Güttel vom 
8. Januar 1518, dass er die Thesen nach Augsburg und Ingolstadt geschickt und von Eck sofort 
Antwort erhalten habe (ScheurTs Briefbuch, Bd. 2 [s. Anm. 5], 43f [Nr. 160]).

64 Eck, hg. von Vernich (s. Anm. 7), 41,28 f. 33 f.
65 WA 1,233,12 f. 23 f.
66 Dieser Hintergrund macht auch verständlich, warum sich der Streit mit Eck, obwohl diesen 

seine ״ursprünglich nicht kurialistische Ekklesiologie“ durchaus in mancher Hinsicht in die 
Nähe der Wittenberger rückte (Heiko Augustinus Oberman, Wittenbergs Zweifrontenkrieg 
gegen Prierias und Eck. Hintergrund und Entscheidungen des Jahres 1518, in: ders.. Die Re- 
Formation. Von Wittenberg nach Genf, Göttingen 1986, 113-143, 127), gerade an der Papst- 
frage entzündete.

67 WA 1, 233,18-22: 5״ Papa non vult nec potest ullas penas remitiere preter eas, quas arbitrio 
vel suo vel canonum imposuit. 6 Papa non potest remitiere ullam culpam nisi declarando et 
approbando remissam a deo Aut certe remitiendo casus reservatos sibi, quibus contemptis 
culpa prorsus remaneret.“

68 S. Thesen 8-11 und 20-22 (WA 1, 233,25-32; 234,15-20).
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raumt der aps das Fegefeuer nicht der allerheiligsten Liebe und der
höchsten Not der Seelen als allergerechtestem Grund en frei, wenn
eine unendliche Anzahl VONN Seelen des Drecksgeldes ZUuU Kirchenbau
als dem allergeringsten Grund erlöst?“®*

Luther brauchte nicht Johannes Eck, UuM seiın TIhema für die Ablassthesen
finden In Jungerer eıt hat insbesondere Lothar Vogel gezeigt, WwI1e sich

die rage ach dem Ablass AUS$S langanhaltenden theologischen Reflexionen
ergab.”” ber der Text VvVon Johannes Eck, den Luther nachweislich kannte,
bildet einen Mosaikstein ZU! Erklärung, Luther Nun nicht exercıtı!

sondern „4AMO et studio elucidande veritatis”, „qdus Liebe un: Eifer, die
Wahrheit Al Licht bringen ‚” die rage ach Bufßse un:' Ablass in eben
dieser Welse behandelte.

Johannes Ecks Disputation, die pOSItIV die Gestalt der Dıisputation
die scholastische Theologie gepragt hatte, Wäadl 18188  —_ inhaltlich ZU Gegenbild
eines Teils der Thesenreihe geworden und 1es erklärt auch,

die sich anbahnenden Freundschaftsbande rasch zerrıssen. Eck
ist mıiıt seiınem Protest keineswegs gleich die Öffentlichkeit CHANSCHL, ist
allerdings auch nicht davor zurückgeschreckt, wenigstens die für ihn selbst
zuständige kirchliche Obrigkeit mıt der Problematik der Ablassthesen VOI-
Tau: machen. So habe sich, wıe ın der Einleitung seiner arl-
stadt gerichteten „Defensio” schreibt, mit dem Eichstätter Bischof Gabriel VONN

Eyb unterredet un: diesem ausführlich ber Luthers Ablassthesen berichtet.
Daraufhin habe der Bischof ih gebeten, seıne Auffassung dieser rage
niederzulegen.”“ Hieraus entstanden ach Ecks Angaben Sätze, die aber
nicht IN den TUC ga ber Bernhard Adelmann VONN Adelmannsfelden,
einen zeitweilig der Reformation zuneigenden Vetter des Bischofs,”* und den
Nürnberger Humanistenkreis, letztlich Wenzeslaus Linck,” gelangten sS1e

69 „22-2 „Cur Papa NO  —3 evacuaft purgatorıum propter sanctissımam charitatem et
SUTMIMNanm anımarum necessitatem ut Causam Oomnıum lust1ssımam, 1 inAinitas aNnımas redi-
mıt propter pecuniam funestissimam ad SITUCLUTaAaM Basilice uf CaUuUsam levissiımam?“ Solche
konkreten literarischen Bezüge WwIieE der 1er aufgeführte zeigen, ass die Erhebung des Kon-
fexifes VON 1uthers Ablassthesen weıtaus konkreterer Studien bedarf, als die pathetische
Behauptung „unmittelbarer Kontakte Zzu gemeinen Mann der ingeniösen Einfühlungs-
vermögens In dessen Mentalität“ Luthers (Thomas Kaufmann, Der Anfang der Reformation.
Studien ZuUur Kontextualität der Theologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der
reformatorischen ewegung, Tübingen 2012, 170) suggerlert.
Lothar Vogel, Zwischen Universitä: und Seelsorge. artın Luthers Beweggründe 1Im Ablass-
treit, 1n: ZKG 118 (2007) 187-212

l, 233,1
Johannes Eck, Defensio CONIira amarulentes Andreae Bodenstein Carolstatini invectiones
1518), hg VOon Joseph Greving, Munster 1919, 36,26 3/,1; vgl hierzu Konstantin Maler, Jo
hannes Eck (1486-1543) und der Eichstätter Fürstbischof Gabriel VOnN Eyb (1486-1535) 1m
Spannungstfeld VOIl Uniıiversita: und Reformation, In: Bärsch/Maier (s. Anm. 36), 10-26,

/3

74
Eck, hg. VU  —g Greving (s Anm 72), 3/,2-4

75
Ludwig Geiger, Art. Adelmann VON Adelmannsfelden, Bernhard, 1n: A DB 1, Leipzig 18/5,

WA B 1, 177 (Nr. 76,3)

145Der Einfluss Johannes Ecks auf den jungen Luther

räumt der Papst das Fegefeuer nicht wegen der allerheiligsten Liebe und der 
höchsten Not der Seelen als allergerechtestem Grund unter allen frei, wenn er 
eine unendliche Anzahl von Seelen wegen des Drecksgeldes zum Kirchenbau 
als dem allergeringsten Grund erlöst?“69

Luther brauchte nicht Johannes Eck, um sein Thema für die Ablassthesen 
zu finden. In jüngerer Zeit hat insbesondere Lothar Vogel gezeigt, wie sich 
die Frage nach dem Ablass aus langanhaltenden theologischen Reflexionen 
ergab.70 Aber der Text von Johannes Eck, den Luther nachweislich kannte, 
bildet einen Mosaikstein zur Erklärung, warum Luther -  nun nicht exercitii 
causa, sondern ״amore et studio elucidande veritatis\ ״aus Liebe und Eifer, die 
Wahrheit ans Licht zu bringen“,71 -  die Frage nach Buße und Ablass in eben 
dieser Weise behandelte.

Johannes Ecks Disputation, die positiv die Gestalt der Disputation gegen 
die scholastische Theologie geprägt hatte, war nun inhaltlich zum Gegenbild 
eines Teils der neuen Thesenreihe geworden -  und genau dies erklärt auch, 
warum die sich anbahnenden Freundschaftsbande so rasch zerrissen. Eck 
ist mit seinem Protest keineswegs gleich an die Öffentlichkeit gegangen, ist 
allerdings auch nicht davor zurückgeschreckt, wenigstens die für ihn selbst 
zuständige kirchliche Obrigkeit mit der Problematik der Ablassthesen ver- 
traut zu machen. So habe er sich, wie er in der Einleitung seiner gegen Karl- 
stadt gerichteten ״Defensio“ schreibt, mit dem Eichstätter Bischof Gabriel von 
Eyb unterredet und diesem ausführlich über Luthers Ablassthesen berichtet. 
Daraufhin habe der Bischof ihn gebeten, seine Auffassung zu dieser Frage 
niederzulegen.72 Hieraus entstanden nach Ecks Angaben 18 Sätze, die er aber 
nicht in den Druck gab.73 Über Bernhard Adelmann von Adelmannsfelden, 
einen zeitweilig der Reformation zuneigenden Vetter des Bischofs,74 und den 
Nürnberger Humanistenkreis, letztlich Wenzeslaus Linck,75 gelangten sie zu

69 WA 1,237,22-25: ״Cur Papa non evacuat purgatorium propter sanctissimam charitatem et 
summam animarum necessitatem ut causam omnium iustissimam, Si infinitas animas redi- 
mit propter pecuniam funestissimam ad structuram Basilice ut causam levissimam?“ Solche 
konkreten literarischen Bezüge wie der hier aufgeführte zeigen, dass die Erhebung des Kon- 
textes von Luthers Ablassthesen weitaus konkreterer Studien bedarf, als es die pathetische 
Behauptung ״unmittelbarer Kontakte zum gemeinen Mann oder ingeniösen Einfühlungs- 
Vermögens in dessen Mentalität“ Luthers (Thomas Kaufmann, Der Anfang der Reformation. 
Studien zur Kontextualität der Theologie, Publizistik und Inszenierung Luthers und der 
reformatorischen Bewegung, Tübingen 2012,170) suggeriert.

70 Lothar Vogel, Zwischen Universität und Seelsorge. Martin Luthers Beweggründe im Ablass- 
streit, in: ZKG118 (2007), 187-212.

71 WA 1,233,1.
72 Johannes Eck, Defensio contra amarulentes D. Andreae Bodenstein Carolstatini invectiones 

(1518), hg. von Joseph Greving, Münster 1919, 36,26 -  37,1; vgl. hierzu Konstantin Maier, Jo- 
hannes Eck (1486-1543) und der Eichstätter Fürstbischof Gabriel von Eyb (1486-1535) im 
Spannungsfeld von Universität und Reformation, in: Bärsch/Maier (s. Anm. 36), 10-26,19.

73 Eck, hg. von Greving (s. Anm. 72), 37,2-4.
74 S. Ludwig Geiger, Art. Adelmann von Adelmannsfelden, Bernhard, in: ADB1, Leipzig 1875,79.
75 WA.B 1,177 (Nr. 76,3).



146 Volker Leppin

Luther. Dieser teilte sS1e In Satze eın  /6 und gab ihnen den Namen „Obelisci“,
Spießchen,” auf welche seinerseıts, gleichfalls handschriftlich,‘® mıiıt „Aste-
risci”, Sternchen, antwortete.”” Der Streit unter Gelehrten blieb also zunächst
intern bis sich Andreas Karlstadt ın seinen „Apologeticae Conclusiones“®®
Ööffentlich die „Obelisci €< wandte.?!

TIrotz des Bemühens, nicht gleich die gesamte Öffentlichkeit einzubeziehen,
zeigen die „Obelisci“ sehr deutlich, Luthers Ablassthesen den Nerv getrof-
fen hatten, der für Eck empfindlich WAärT. ach dem Beschriebenen sind N

heliegende Sachfragen. Auf die erwähnte fünfte These Luthers erwiderte Eck,
s1e se1l falsch, weil S1e die Von ott auferlegten Strafen in eın UNaANSCMESSCNECS
Verhältnis den kanonischen setze.®“ Wiederholt betonte Eck die Gültigkeit
der reVOIlN Christi Verdiensten als wahrem Kirchenschatz, thesaurus eccle-
siae.° Diese bildete schon ın „Salvator noster“ die Grundlage der Möglichkeit
der Sündenvergebung”“ und Wdl VOIlN Luther heftig attackiert worden.® Die
entscheidende Weiterentwicklung aber Jag einem Punkt, der unmittelbar

die alte Debatte anknüpfte: Luther hatte ın These seine Einschränkung
der päpstlichen Vollmacht ZUI Sündenvergebung ausgerechnet in der Weise
zusammengefasst, ass der aps sich eCc LIUF auf den mOdus suffragii
berufe.?® Daraus aber folgerte Eck, Luther habe den Sinn dieses Begriffs nicht
richtig verstanden. Der sSo nämlich, C Eck 1n zu Teil wörtlicher Auf-
nahme der Bologneser Disputation, die päpstliche acC nicht vermindern,
sondern stärken.” Von ler ausgehend Jegte Eck die Spuren für weıtere Aus-
einandersetzungen: Luther folge den Irrtumern der Böhmen und leiste dem
aps nicht hinreichende Ehererbietung.”® DDies die Vorwürfe, die in

76 1, 281—314
IT 1, 281,2.
7R WA 8 1, 466,39-—-41 „Und Doctor Ecken der Kützel € fast rühret, selin dieselben obe-

11sCi och vorhanden, wollen s]e ohl MN Tag bringen, die WIr bisher, seiner Ehr verschonet,;
verhalten haben“ Da Luthers Asterisci einen KOommMmentar den Obelisci darstellten und miıt
diesen verschränkt nN, 1st davon auszugehen, ass 7U} Zeitpunkt dieses Briefes
August 1519 och kein Druck vorlag.

79 l, 281,1
Andreas Karlstadt, CCCLXX et apologetice Conclusiones PIo SaCTr1s iteris Wittenberg
1518 (VD

82
Eck, hg VOnN Greving (s AÄAnm 72) 3/7,4-7; WA B 1, 460,13-15.
Dokumente ZUr (ausa Lutheri (1517-1521) Teil, hg VO:  3 etler Fabisch und Frwin Iserloh,
Munster 1988, 405

besonders hervorgehoben: „unde impudentissimus pparet, merita Christi NC 55C

84
inifinitum Ihesaurum, etiam ordinatae dispensationi NOn commissum“ (a O) 438)

1398
1, 236,10-23
O.,

K / Dokumente (s Änm 82);, 4272 „Propositio ısta videtur declarare, ponentem NO  - intel-
ligere, quid 1n bullis apostolicis velit haec PCI modum suffragii, CU 1la diminuat146  Volker Leppin  Luther. Dieser teilte sie in 31 Sätze ein’® und gab ihnen den Namen „Obelisci“,  Spießchen,” auf welche er seinerseits, gleichfalls handschriftlich,’® mit „Aste-  risci“, Sternchen, antwortete.” Der Streit unter Gelehrten blieb also zunächst  intern - bis sich Andreas Karlstadt in seinen „Apologeticae Conclusiones‘®  öffentlich gegen die „Obelisci“ wandte.*  Trotz des Bemühens, nicht gleich die gesamte Öffentlichkeit einzubeziehen,  zeigen die „Obelisci“ sehr deutlich, wo Luthers Ablassthesen den Nerv getrof-  fen hatten, der für Eck empfindlich war. Nach dem Beschriebenen sind es na-  heliegende Sachfragen. Auf die erwähnte fünfte These Luthers erwiderte Eck,  sie sei falsch, weil sie die von Gott auferlegten Strafen in ein unangemessenes  Verhältnis zu den kanonischen setze.* Wiederholt betonte Eck die Gültigkeit  der Lehre von Christi Verdiensten als wahrem Kirchenschatz, thesaurus eccle-  siae.® Diese bildete schon in „Salvator noster“ die Grundlage der Möglichkeit  der Sündenvergebung** und war von Luther heftig attackiert worden.” Die  entscheidende Weiterentwicklung aber lag an einem Punkt, der unmittelbar  an die alte Debatte anknüpfte: Luther hatte in These 26 seine Einschränkung  der päpstlichen Vollmacht zur Sündenvergebung ausgerechnet in der Weise  zusammengefasst, dass der Papst sich zu Recht nur auf den modus suffragii  berufe.® Daraus aber folgerte Eck, Luther habe den Sinn dieses Begriffs nicht  richtig verstanden. Der solle nämlich, so Eck in zum Teil wörtlicher Auf-  nahme der Bologneser Disputation, die päpstliche Macht nicht vermindern,  sondern stärken.” Von hier ausgehend legte Eck die Spuren für weitere Aus-  einandersetzungen: Luther folge den Irrtümern der Böhmen und leiste dem  Papst nicht hinreichende Ehererbietung.® Dies waren die Vorwürfe, die in  76  WA 1, 281-314.  77  WA 1, 281,2.  78  S. WA.B 1, 466,39-41: „Und so Doctor Ecken der Kützel so fast rühret, so sein dieselben obe-  lisci noch vorhanden, wollen sie wohl an Tag bringen, die wir bisher, seiner Ehr verschonet,  verhalten haben“. Da Luthers Asterisci einen Kommentar zu den Obelisci darstellten und mit  diesen verschränkt waren, ist davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt dieses Briefes - 18.  August 1519 - noch kein Druck vorlag.  79  80  WA 1, 281,1.  Andreas Karlstadt, CCCLXX et apologetice Conclusiones pro sacris literis ..., Wittenberg  1518 (VD 16 B 6203).  81  82  Eck, hg. von Greving (s. Anm. 72), 37,4-7; WA.B 1, 460,13-15.  Dokumente zur Causa Lutheri (1517-1521). 1. Teil, hg. von Peter Fabisch und Erwin Iserloh,  Münster 1988, 405.  83  S. besonders hervorgehoben: „unde impudentissimus error apparet, merita Christi non esse  84  inifinitum Thesaurum, etiam ordinatae dispensationi papae non commissum“ (a. a. O., 438).  85  DH 1398,  WA 1, 236,10-23.  86  A.a.O., 234,27f.  87  Dokumente 1 (s. Anm. 82), 422f.: „Propositio ista videtur declarare, ponentem non intel-  ligere, quid in bullis apostolicis velit haec per modum suffragii, cum illa non diminuat ... sed  potius addat; vgl. Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 47,13 f.: „Illa clausula ‚per modum suffragii‘  in bullis apostolicis non diminuit, sed ponitur declarative.“  88  Dokumente 1 (s. Anm. 82), 435.sed
potıus addat; vgl Eck, hg VONN Virnich (s. Anm. 7 9 47,13 „Illa clausula ‚PCI modum suffragii
ın bullis apostolicis non diminuit, sed poniıtur declarative.“
Dokumente | (s. Anm 82), 435
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Luther. Dieser teilte sie in 31 Sätze ein76 und gab ihnen den Namen n0 b e lisa \  
Spießchen,77 auf welche er seinerseits, gleichfalls handschriftlich,78 mit ״Aste- 
risci“, Sternchen, antwortete.79 Der Streit unter Gelehrten blieb also zunächst 
intern -  bis sich Andreas Karlstadt in seinen yjApologeticae Conclusiones“80 
öffentlich gegen die ״Ofre/isd“ wandte.81

Trotz des Bemühens, nicht gleich die gesamte Öffentlichkeit einzubeziehen, 
zeigen die ״Obelisci“ sehr deutlich, wo Luthers Ablassthesen den Nerv getrof- 
fen hatten, der für Eck empfindlich war. Nach dem Beschriebenen sind es na- 
heliegende Sachfragen. Auf die erwähnte fünfte These Luthers erwiderte Eck, 
sie sei falsch, weil sie die von Gott auferlegten Strafen in ein unangemessenes 
Verhältnis zu den kanonischen setze.82 Wiederholt betonte Eck die Gültigkeit 
der Lehre von Christi Verdiensten als wahrem Kirchenschatz, thesaurus eccle- 
siaeP  Diese bildete schon in ״Salvator noster“ die Grundlage der Möglichkeit 
der Sündenvergebung84 und war von Luther heftig attackiert worden.85 Die 
entscheidende Weiterentwicklung aber lag an einem Punkt, der unmittelbar 
an die alte Debatte anknüpfte: Luther hatte in These 26 seine Einschränkung 
der päpstlichen Vollmacht zur Sündenvergebung ausgerechnet in der Weise 
zusammengefasst, dass der Papst sich zu Recht nur auf den modus suffragii 
berufe.86 Daraus aber folgerte Eck, Luther habe den Sinn dieses Begriffs nicht 
richtig verstanden. Der solle nämlich, so Eck in zum Teil wörtlicher Auf- 
nähme der Bologneser Disputation, die päpstliche Macht nicht vermindern, 
sondern stärken.87 Von hier ausgehend legte Eck die Spuren für weitere Aus- 
einandersetzungen: Luther folge den Irrtümern der Böhmen und leiste dem 
Papst nicht hinreichende Ehererbietung.88 Dies waren die Vorwürfe, die in

76 WA 1,281-314.
77 WA 1,281,2.
78 S. WA.B 1,466,39-41: ״Und so Doctor Ecken der Kützel so fast rühret, so sein dieselben obe- 

lisci noch vorhanden, wollen sie wohl an Tag bringen, die wir bisher, seiner Ehr verschonet, 
verhalten haben“. Da Luthers Asterisci einen Kommentar zu den Obelisci darstellten und mit 
diesen verschränkt waren, ist davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt dieses Briefes -  18. 
August 1519 -  noch kein Druck vorlag.

79 WA 1,281,1.
80 Andreas Karlstadt, CCCLXX et apologeticç Conclusiones pro sacris literis ..., Wittenberg 

1518 (VD 16 B 6203).
81 Eck, hg. von Greving (s. Anm. 72), WA.B 1,460,13-15.
82 Dokumente zur Causa Lutheri (1517-1521). 1. Teil, hg. von Peier Fabisch und Erwin Iserlohy 

Münster 1988,405.
83 S. besonders hervorgehoben: ״unde impudentissimus error apparet, mérita Christi non esse 

inifinitum Thesaurum, etiam ordinatae dispensation! papae non commissum“ (a. a. O., 438).
84 DH 1398.
85 WA 1, 236,10-23.
86 A.a.O., 234,27f.
87 Dokumente 1 (s. Anm. 82), 422 f.: ״Propositio ista videtur declarare, ponentem non intel- 

ligere, quid in bullís apostolicis velit haec per modum suffragii, cum ilia non diminuât... sed 
potius addat; vgl. Eck, hg. von Virnich (s. Anm. 7), 47,13 f.: ״Illa clausula ,per modum suffragii‘ 
in bullis apostolicis non diminuit, sed ponitur declarative.“

88 Dokumente 1 (s. Anm. 82), 435.
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den weılteren Auseinandersetzungen, VOoI allem in Leipzig, 1INs Zentrum der
Debatten der beiden großen Theologen rückten.?® Das Ihema VonNn Buße und
Ablass wandelte sich durch sS1e Zur rage ach der wahren Autoritaät In der
Kirche und damit trat Jjener Problemkreis 1n den Vordergrund, der letztlich
die Lösung Luthers Von der mittelalterlichen Kirche mıt sich brachte.

Dem ann und INUS$5 1er nicht weıter nachgegangen werden. Die vorgetra-
Überlegungen sollen vielmehr e1nes deutlich machen: Vom rühjahr

1517 bis ZUu Beginn des Jahres 1518 Wäal die Geschichte VON Luther und Eck
keineswegs eine vollständig konträre. Vielmehr lagen ihre Bemühungen 1N-
einander verschränkt. Luther hat, wenigstens formal, Von Eck gelernt. Und
hat sich zunehmend inhaltliıch ihm gerieben. Seine eigene reformatorische
Theologie hat in einer nicht L1IUT agonalen, sondern auch freundschaftlichen
Auseinandersetzung mıiıt dem Ingolstädter Kollegen entwickelt. uch für ihn
frat erst allmählich die Vielfalt spätmittelalterlicher Möglichkeiten ın eın bi-
nares Gegenüber auseinander.

Professor Dr Volker Leppin, Hasenbühlsteige 18, Tübingen;
E-Mail vleppin@debitel.net

Vgl Volker Leppin, DIie Genese des reformatorischen Schriftprinzips. Beobachtungen Lu-
thers Auseinandersetzung mit Johannes Fck bis ZUr Leipziger Disputation, ıIn ders Hg.)
Reformatorische Theologie (s AÄAnm 47), /-13'
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den weiteren Auseinandersetzungen, vor allem in Leipzig, ins Zentrum der 
Debatten der beiden großen Theologen rückten.89 Das Thema von Buße und 
Ablass wandelte sich durch sie zur Frage nach der wahren Autorität in der 
Kirche -  und damit trat jener Problemkreis in den Vordergrund, der letztlich 
die Lösung Luthers von der mittelalterlichen Kirche mit sich brachte.

Dem kann und muss hier nicht weiter nachgegangen werden. Die vorgetra- 
genen Überlegungen sollen vielmehr eines deutlich machen: Vom Frühjahr 
1517 bis zum Beginn des Jahres 1518 war die Geschichte von Luther und Eck 
keineswegs eine vollständig konträre. Vielmehr lagen ihre Bemühungen in- 
einander verschränkt. Luther hat, wenigstens formal, von Eck gelernt. Und er 
hat sich zunehmend inhaltlich an ihm gerieben. Seine eigene reformatorische 
Theologie hat er in einer nicht nur agonalen, sondern auch freundschaftlichen 
Auseinandersetzung mit dem Ingolstädter Kollegen entwickelt. Auch für ihn 
trat erst allmählich die Vielfalt spätmittelalterlicher Möglichkeiten in ein bi- 
näres Gegenüber auseinander.

Professor Dr. Volker Leppin, Hasenbühlsteige 18,72070 Tübingen;
E-Mail: vleppin@debitel.net

89 Vgl. Volker Leppin> Die Genese des reformatorischen Schriftprinzips. Beobachtungen zu Lu- 
thers Auseinandersetzung mit Johannes Eck bis zur Leipziger Disputation, in: ders. (Hg.), 
Reformatorische Theologie (s. Anm. 47), 97-139.


